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1. EINLEITUNG 

Die Landeshauptstadt (LH) Magdeburg hat sich mit dem αVerkehrsentwicklungsplan 2030plusά und dem 

αMasterplan 100% Klimaschutzά das Ziel gesetzt, den Umweltverbund, bestehend aus ÖPNV, Fußverkehr 

und Radverkehr, deutlich zu stärken und signifikante Einsparungen im Ressourcen- und Energieeinsatz im 

Mobilitätsbereich zu realisieren. Zentrales Maßnahmenfeld hierfür ist insbesondere der Radverkehr. Die 

Radverkehrsanteile am Verkehrsgeschehen nehmen weiter zu und die Marktanteile von Pedelecs und E-

Bikes wachsen bereits seit Jahren überdurchschnittlich. Dadurch wird das Fahrrad auch auf mittleren und 

längeren Distanzen für immer mehr Menschen zu einem attraktiven Verkehrsmittel ς auch im Alltag. Um 

diese Entwicklung zu unterstützen und die gestiegenen Radverkehrsaufkommen zu bewältigen, wird der 

Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur in vielen Regionen, so auch in der Region Magdeburg, notwendig. 

Durch die Schließung von Netzlücken und den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur kann das Radfahren 

auch über längere Strecken zügig, sicher und komfortabel gestaltet werden. Um dies zu gewährleisten, sind 

besonders neue oder verbesserte direkte Radverkehrsanbindungen zu verkehrserzeugenden Zielen (u.a. 

Schulen, Gewerbegebiete, Einzelhandelszentren und große Arbeitsplatzkonzentrationen) innerhalb und 

außerhalb der LH Magdeburg notwendig. Radschnellverbindungen spielen in der Förderung des Radver-

kehrs der Stadt-Umland-Relationen eine wichtige Rolle und stellen eine neue Qualität für die Radverkehrs-

infrastruktur dar. Aufgrund ihres höheren Flächenbedarfs sollen sie vor allem den Alltagsradverkehr auf 

wichtigen Pendelrelationen beschleunigen. Durch kürzere Reisezeiten wird der Radverkehr konkurrenzfähi-

ger zum Pkw und der Anreiz zum Umstieg auf das gesündere und bewegungsaktivierende Verkehrsmittel 

Fahrrad vergrößert.  

Vor diesem Hintergrund wird mit der vorliegenden Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen (RSV) 

in der Region Magdeburg eine Grundlage für die Fortschreibung des Radverkehrsnetzes der Stadt, unter 

Berücksichtigung der Stadt-Umland-Relationen, geschaffen. Hierfür wurden die angrenzenden Landkreise 

(Landkreis Börde, Jerichower Land und Salzlandkreis), direkt benachbarte Gemeinden und weitere lokale 

Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft in die Bearbeitung einbezogen. 

Die Machbarkeitsstudie stellt dar, auf welchen regionalen und innerstädtischen Relationen ausreichende 

Potenziale für RSV vorhanden sein können und wo diese Verbindungen (Trassen) verlaufen könnten. Hier-

für wurden nach einer ersten Potenzialabschätzung die folgenden Korridore abgegrenzt: 

¶ Nord-Korridor: Magdeburg ς Barleben ς Wolmirstedt (ς Zielitz) 

¶ Nordost-Korridor: Magdeburg-Herrenkrug ς Biederitz ς Möser ς Burg 

¶ Süd-Korridor: Magdeburg ς Schönebeck 

¶ Südwest-Korridor: Magdeburg-Reform ς Sülzetal (-Wanzleben) 

¶ Nordwest-Korridor: Magdeburg ς Niedere Börde ς Haldensleben 

Zunächst werden in dieser Studie einleitend im 2. Kapitel die Grundlagen von RSV, deren Entwicklung sowie 

die vorgesehenen Einsatzbereiche und Einsatzkriterien erläutert. 

Im 3. Kapitel werden die Qualitätsstandards von RSV und Führungsformen des Radverkehrs entlang ent-

sprechender Trassen dargestellt. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auch auf die Hierarchisie-

rung des Radnetzes sowie die ergänzende Qualitätsstandard-Kategorie der Radvorrangrouten (RVR) einge-

gangen.  

Im 4. Kapitel wird die Identifizierung möglicher Korridore für RSV in der Region Magdeburg erörtert und 

dargestellt. Darüber hinaus wird auf Basis der verfügbaren Daten die Zahl der Radfahrenden auf möglichen 

RSV bzw. RVR prognostiziert. 
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Im Rahmen der Bearbeitung der Machbarkeitsstudie wurde eine Online-Bürgerbeteiligung durchgeführt, 

bei der Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hatten, auf einer Projektwebsite Trassenvorschläge zu 

kommentieren und eigene Vorschläge abzugeben. Die Ergebnisse und weitere Nutzung der gewonnenen 

Daten dieser Online-Bürgerbeteiligung werden im 5. Kapitel dargestellt. 

Für jeden Korridor wurden mögliche geeignete Trassenführungen identifiziert und entsprechende Varian-

ten und Untervarianten erörtert und geprüft. Je Korridor wird auf Basis eines Bewertungsrasters abschlie-

ßend eine Vorzugsvariante empfohlen. Die Ergebnisse und Vorzugstrassen sind im 6. Kapitel erläutert. 

Diese abgestimmten Vorzugsvarianten werden mit den entsprechenden Handlungsbedarfen und Maßnah-

men im 7. Kapitel untersetzt und mit Hinweisen zum Natur- und Umweltschutz ergänzt.  

Für die Vorzugstrasse mit dem höchsten prognostizierten Radverkehrsaufkommen wurde für die Länge der 

Gesamttrasse im 8. Kapitel eine Nutzen-Kosten-Analyse durchgeführt. Die Darstellung der Erfordernisse für 

eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit sowie das notwendige Marketing werden im abschließenden 9. Kapi-

tel skizziert. 

Die vorliegende Machbarkeitsstudie liefert somit Aussagen zu grundlegenden Aspekten für mögliche RSV 

und RVR in der LH Magdeburg sowie für die Region und damit eine Entscheidungsgrundlage für die Vertie-

fung und Abstimmung von Trassen oder Trassenabschnitten in weiteren notwendigen Planungsschritten. 

Die Einbindung der RSV bzw. RVR in ein kommunales Radverkehrsnetz, welches im Rahmen der Fortschrei-

bung der Radverkehrskonzeption notwendig wird, ist dabei eine weitere Aufgabe.  
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2. ÜBER RADSCHNELLVERBINDUNGEN 

2.1. BEGRIFFSBESTIMMUNG UND ZIELRAHMEN 

Der Verkehrssektor steht angesichts der gesetzten Ziele zur Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen 

und Lärm- und Schadstoffemissionen vor großen Herausforderungen. Die Umweltbelastungen durch den 

Verkehrssektor, die im urbanen und ländlichen Raum insbesondere durch den hohen Anteil des motorisier-

ten Individualverkehrs mit verursacht werden, verringern sich nur schrittweise. Gleichzeitig steigt der Kraft-

fahrzeugbestand in Deutschland weiter an. Stauerscheinungen, Lärmbelastungen und Flächenkonkurrenzen 

zu anderen Verkehrsmodi stellen sich verschärfende Problemfelder, gerade in Agglomerationsräumen, dar 

und führen zu hohen externen Kosten des Kraftverkehrs. Kommunale Haushalte sind durch die Kosten der 

Verkehrsinfrastruktur hoch belastet. Daher ist es nicht nur zur Erreichung Klimaschutzziele im Verkehr, son-

dern auch zur Gestaltung lebenswerter Städte und Siedlungen zielführend, einen nachhaltigen Entwick-

lungspfad im Verkehr einzuschlagen. Eine Strategie hierfür ist eine Verkehrsverlagerung vom motorisierten 

Individualverkehr (MIV) auf ÖPNV, Radverkehr und andere Verkehrsmodi des Umweltverbundes. 

Der Radverkehr hat in den letzten Jahren bundesweit vor allem in den Großstädten und Ballungszentren im 

Alltagsverkehr, aber auch im Freizeitverkehr, teils deutliche Zuwächse erzielen können. Zwischen 2002 und 

2017 wurden 13% mehr Wege und 37% mehr Personenkilometer (Verkehrsleistung) mit dem Fahrrad zu-

rückgelegt (vgl. infas, DLR, IVT und infas 360, 2019). Einerseits zeichnen sich hier erste Erfolge eines intensi-

vierten Infrastrukturausbaus in zahlreichen Kommunen abΦ .ǳƴŘŜǎǿŜƛǘ Ǝƛōǘ Ŝǎ α{ǇƛǘȊŜƴǊŜƛǘŜǊ-YƻƳƳǳƴŜƴάΣ 

die bereits seit längerem verstärkt in den Radverkehr investieren ς mit entsprechend sichtbarem Erfolg und 

steigenden Zahlen von RadfahrendenΦ !ƴŘŜǊŜǊǎŜƛǘǎ ƴƛƳƳǘ ŘŜǊ wŀŘǾŜǊƪŜƘǊ ŀōŜǊ ŀǳŎƘ ǎǇǸǊōŀǊ ƛƴ ŘŜƴ αAuf-

holer-Kommunenά, die mit ersten Mehrinvestitionen in den Radverkehr begonnen haben, bereits zu. Fahr-

radfahren liegt im Trend eines sich wandelnden Mobilitätsverhaltens, welches sich in Richtung einer inter- 

und multimodalen Verkehrsmittelwahl entwickelt. Die Menschen wählen häufiger unterschiedliche Ver-

kehrsmittel für ihre Wege und kombinieren dabei häufiger verschiedene Verkehrsmittel miteinander.  

In diesem Kontext stellen RSV ein hochwertiges Infrastrukturelement dar, das mit anforderungsgerechten 

Standards in Bezug auf Linienführung, Gestaltung (Breiten, Oberflächen etc.), Netzverknüpfung und beglei-

tender Ausstattung diese Entwicklung weiter unterstützt und die Stadt-Umland-Relationen stärker in den 

Blick nimmt. Damit verbunden sind die Einführung baulicher Qualitätsstandards, die deutlich über den bis-

lang in den technischen Regelwerken verankerten Regelmaßen liegen und je nach prognostiziertem Radver-

kehrsaufkommen abgestuft zur Anwendung kommen können. 

Ein großer Teil der Belastungen durch Emissionen im Verkehrssektor entsteht auf mittleren und langen We-

gen, die vorranging im MIV und mit einer hohen Fahrleistung zurückgelegt werden. Der Anteil des MIV be-

trägt dabei an Werktagen bis zu zwei Drittel der Gesamtverkehrsleistung. Im Durchschnitt sind die dabei 

zurückgelegten Wegelängen mit 17 km deutlich länger als die durchschnittliche Wegelänge mit 12 km. Die 

mittlere Wegelänge der Pendelnden zwischen Arbeitsplatz und Wohnort beträgt in Deutschland derzeit ca. 

16 km. Je nach Raumtyp bestehen jedoch Unterschiede. In den Metropolen und Städten (13 bis 14 km) sind 

die Wege etwas kürzer als in Kleinstädten und ländlichen Räumen (17 bis 19 km). Im Distanzbereich von 5 

bis 10 km werden 52% aller Wege mit dem Pkw (als Fahrer) durchgeführt. Dieser Wert steigt auf 59% im 

Distanzbereich bis 20 km (vgl. infas, DLR, IVT und infas 360, 2019).  

Mit Hilfe von Radschnellverbindungen soll es daher gelingen, Menschen auch auf den genannten Distanzen 

zum Umstieg vom Auto auf das Fahrrad zu motivieren und eine attraktive Alternative anzubieten. Insbeson-

dere das Wachstum von Bestand und Absatz von Pedelecs1 ermöglicht immer mehr Menschen und neuen 

 
1 2018 WURDEN BEREITS 980.000 E-BIKES/PEDELECS VERKAUFT. EINE STEIGERUNG UM 390% IM VERGLEICH ZUM JAHR 2010. NAHEZU EIN VIERTEL 

ALLER VERKAUFTEN FAHRRÄDER BESITZEN INZWISCHEN EINEN ELEKTROMOTOR (VGL. ZIV 2018). 
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Zielgruppen alltägliche Distanzen, ohne große körperliche Anstrengung und weitgehend unabhängig von 

der Topografie, mit dem Fahrrad zu bewältigen. Hierfür bedarf es einer Infrastruktur für den Alltagsradver-

kehr, die diese Entwicklung unterstützt, zur Beschleunigung und Komfortsteigerung des Fahrradfahrens bei-

trägt und die Verknüpfung zum ÖPNV dabei berücksichtigt.  

RSV bilden somit das infrastrukturelle Bindeglied zwischen klima- und verkehrspolitischem Anspruch an den 

Radverkehr und den technologie- und verhaltensgetriebenen Veränderungen im Radverkehr. Sie verbinden 

wichtige Quellen und Ziele, wie z.B. Arbeitsplatzkonzentrationen (Industrie- und Gewerbegebiete sowie 

innerstädtische Dienstleistungsschwerpunkte), Schul- und Ausbildungsstätten, ÖPNV-/SPNV-Schnittstellen 

und große Freizeiteinrichtungen mit leistungsfähiger und direkt geführter Radinfrastruktur, von der auch 

Radverkehr innerorts und auf kürzeren Wegen profitiert. Da auch Wege im Freizeitverkehr auf Radschnell-

verbindungen zurückgelegt werden können, sind Synergien mit touristischen Routen möglich. Zudem profi-

tiert der Radverkehr insgesamt durch die Außenwirkung und hohe Sichtbarkeit der RSV. 

 

 

 

  

Abb. 1: Radschnellweg Arnhem-Nijmegen (NL). Bevorrechtigte Führung am Knotenpunkt ohne separaten Gehweg (eigenes 
Foto). 
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2.1.1. EINSATZBEREICHE UND NETZEINBINDUNG 

Im Kern sollen RSV den zielorientierten Alltagsradverkehr auf den Distanzen zwischen 3 und 15 km, aber 

auch darüber hinaus bündeln, beschleunigen und damit attraktiver machen. Dabei sollen Ziele, wie Arbeits-

platzschwerpunkte, Schulen- und Ausbildungsstätten sowie Hochschulen, möglichst direkt angebunden 

werden. 

 

RSV sind daher als Netzelemente den Verbindungsfunktionsstufen II und III nach der αRichtlinie für inte-

grierte Netzgestaltungά (RIN, Tabelle 15) und den αEmpfehlungen für Radverkehrsanlagenά (ERA, Tabelle 1) 

zugeordnet. Dies sind:  

¶ Hauptverbindungen des Radverkehrs innerhalb bebauter Gebiete der Stufe II und III (IR II/III) 

¶ Hauptverbindungen des Radverkehrs außerhalb bebauter Gebiete der Stufe II und III (AR II/III) 

Das Anwendungsgebiet erstreckt sich somit innerhalb bebauter Gebiete auf die innergemeindlichen Verbin-

dungen zwischen Zentren oder die Fortsetzung wichtiger Stadt-Umland-Verbindungen. Verbindungen zwi-

schen Stadtteilzentren bzw. Stadtzentren mit Stadtteilzentren sind ebenso denkbare Anwendungsfälle für 

Radschnellverbindungen. Außerhalb bebauter Gebiete kommen RSV auf überregionalen und regionalen 

Verbindungen zum Einsatz und verknüpfen z.B. Mittel- mit Oberzentren bzw. Mittel- mit Grundzentren 

aber auch Grundzentren untereinander.  

Bislang sind in hierarchischen Radverkehrsnetzen, die sich in Haupt- und Nebenrouten untergliedern, in der 

Regel keine eigenen baulichen Qualitätsstandards definiert worden. Der weiter wachsende Radverkehr mit 

wachsenden Flächenansprüchen macht aber gerade auf Radschnellverbindungen eine Definition solcher 

Abb. 2: Einsatzbereiche von Radschnellverbindungen (FGSV 2014, S.6). 
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baulichen Standards unabdingbar. Dort, wo diese Standards nicht umsetzbar sind oder die Zahl der Radfah-

renden etwas unter dem erwarteten Aufkommen von RSV liegt, können die Qualitätsstandards von Radvor-

rangrouten (RVR) zum Einsatz kommen. Dieses Netzebene befindet sich zwischen den RSV und den Rad-

hauptrouten und dient ebenfalls der Verbindung wichtiger Quellen und Ziele im städtischen Bereich, kann 

aber gleichzeitig leistungsstarke Zulaufstrecken für die RSV bilden bzw. eine eigenständige Qualitätsebene 

im kommunalen Radverkehrsnetz darstellen. Die RVR oder Premiumrouten sollen in Bezug auf den bauli-

chen Standard an die RSV angelehnt sein, ermöglichen aber ein breiteres Spektrum an Führungsformen und 

Gestaltungsformen mit häufig reduzierten Breiten, die jedoch über dem Standard der ERA 2010 liegen.  

Im derzeit in Weiterentwicklung befindlichen Arbeitspapier αEinsatz und Gestaltung von Radschnellverbin-

ŘǳƴƎŜƴά ŘŜǊ CD{± όнлмпύ wird diese neue Hierarchisierung bereits aufgegriffen und eine Einteilung in RSV, 

RVR und Radhauptrouten vorgeschlagen (FGSV 2019). Dieser noch unveröffentlichte Stand der Fachdiskus-

sion zeichnet somit ein neues Gerüst der Wegeverbindungen im Radverkehr, welches deutlicher als bisher 

auf höhere Leistungsfähigkeit und Kapazitätssteigerung der Radverkehrsnetze abzielt und dabei innerört-

liche und überörtliche Verbindungen gleichermaßen betont. 

2.1.2. QUALITÄTSANFORDERUNGEN UND KONFLIKTE 

LƳ !ǊōŜƛǘǎǇŀǇƛŜǊ α9ƛƴǎŀǘȊ ǳƴŘ DŜǎǘŀƭǘǳƴƎ Ǿƻƴ wŀŘǎŎƘƴŜƭƭǾŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴά ŘŜǊ CD{± όнлмпύ sowie in einem 

aktuelleren unveröffentlichtem Arbeitsstand werden die grundlegenden Qualitätsanforderungen formu-

liert.  

- möglichst direkt (Umwegfaktor Җ 1,2) 

- sichere Befahrbarkeit auch bei hohen Fahrtgeschwindigkeiten (30 km/h)  

- mittlerer Zeitverlust außerorts maximal 15 s je km, 30 s je km innerorts 

- Breiten sollten so gewählt werden, dass zwei Radfahrende nebeneinander fahren können und 

ein drittes Fahrrad ohne Störung überholen kann (Einrichtungsführung), im Zweirichtungsbe-

trieb sollten zwei nebeneinander Radfahrende zwei nebeneinander Radfahrenden begegnen 

können. 

- wo erforderlich Sicherheitstrennstreifen 

- möglichst wenig Beeinträchtigungen durch Begegnungen mit dem Kfz-Verkehr 

- Separation vom Fußverkehr 

- hohe Belagsqualität 

- Freihalten von Einbauten 

- Steigung maximal 6%, wenn frei trassierbar 

- städtebauliche und landschaftliche Integration 

 

Diese Qualitätsanforderungen ziehen konkrete Qualitätsstandards nach sich, die in Kapitel 3 detailliert er-

läutert werden. 

Mit diesen Qualitätsanforderungen und Qualitätsstandards steht die Planung vor allem in dicht besiedelten 

innerstädtischen Bereichen vor großen Herausforderungen. Häufig ist die Flächenverfügbarkeit z.B. für die 

erforderlichen Breiten in den gegebenen Straßenraumquerschnitten nicht gegeben. Insbesondere mit dem 

ruhenden und dem fließenden Kfz-Verkehr treten Konflikte auf, die im Rahmen detaillierter Planungen aus-

gleichend zu lösen sind.  

In der Regel sind hierbei Flächen zugunsten des Fuß- und Radverkehrs neu zu verteilen, Flächen des ruhen-

den Verkehrs neu zu ordnen und falls erforderlich, Parkraum auch dem Radverkehr zur Verfügung zu stel-

len. Gleiches gilt v.a. an vielen mehrstreifig ausgebauten Hauptverkehrsstraßen, wo zu prüfen sein wird, ob 

die Reduzierung von Fahrstreifen zugunsten des Radverkehrs ohne Einschränkungen der Kapazität, die sich 

vorrangig an den Knotenpunkten entscheidet, möglich ist. Dies stellt die Implementation von RSV auch in 
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den übergeordneten Kontext zeitgemäßer Stadtentwicklungspolitik, die u.a. eine steigende Lebens- und 

Aufenthaltsqualität in den Städten zum Ziel hat. 

2.1.3. ENTWICKLUNG VON RADSCHNELLVERBINDUNGEN IN EUROPA UND DEUTSCHLAND 

RSV sind in Europa bereits seit einigen Jahren im Fokus der Radverkehrsplanung. Wurden in den Niederlan-

den bereits seit den 1980ern erste Erfahrungen gesammelt όαŦƛŜǘǎǎƴŜƭǿŜƎάύΣ startete mit dem άCƛŜǘǎ ŦƛƭŜǾǊƛƧέ 

tǊƻƎǊŀƳƳ όαFahre staufrei Fahrradά tǊƻƎǊŀƳƳύ ab 2005/2006 ein intensiviertes Programm zum Aufbau 

eines Netzes von RSV. Ziel war dabei die Reduzierung von Kfz-Staus in Zeiten hohen Verkehrsaufkommens 

durch die Schaffung schneller, d.h. zügig befahrbarer, Radrouten zwischen den zentralen Orten. Der Ausbau 

der RSV schreitet in den Niederlanden aktuell mit sternförmigen Verbindungen in das Umland nahezu aller 

großen niederländischen Städte voran. Häufig kommen dabei selbstständig geführte Zweirichtungsradwege 

zum Einsatz. Analog zur deutschen Praxis kommen in den Niederlanden innerorts ebenfalls unterschiedli-

che Führungsformen, wie z.B. Fahrradstraßen oder Radfahrstreifen, auf den RSV zum Einsatz. 

RSV sind auch in Dänemark, insbesondere in der Region Kopenhagen (αCykelsuperstierά), in Belgien 

(αFietssnellwegenά) und teilweise auch in Großbritannien (Londoner Cycle Superhighways) in der Umset-

zung. 

  

In Deutschland haben RSV vor allem mit den Planungen zum Radschnellweg Ruhr (RS1), der auf 101 km von 

Duisburg nach Hamm die Städte im Ruhrgebiet verbinden soll, eine stärkere Verbreitung erfahren. Die erste 

RSV in Deutschland wurde 2013 in Göttingen (als Projekt im αSchaufenster Elektromobilitätάύ in Betrieb ge-

nommen. 2014 wurde ein erster Abschnitt des Radschnellweg Ruhr (RS1) in Essen eingeweiht. Zuletzt 

wurde ein weiteres Teilstück des RS1 in Mühlheim/Ruhr zur Hochschule in Broich eröffnet.  

Weitere Bauabschnitte von RSV sind im Jahr 2019 in Osnabrück (RSV Osnabrück - Belm) sowie in Egelsbach 

in der Nähe von Darmstadt (RSV Frankfurt am Main ς Darmstadt) fertiggestellt worden. 

Ein nicht explizit als RSV gestartetes Projekt stellt die Nordbahntrasse in Wuppertal dar. Sie geht zu großen 

Teilen auf bürgerschaftliches Engagement zurück und verläuft entlang der ehemaligen Rheinischen Bahn-

strecke in Wuppertal. Teilabschnitten weisen zahlreiche Eigenschaften von RSV auf und die Trasse wird seit 

der Eröffnung sehr intensiv durch die Bevölkerung genutzt.  

Weitere Machbarkeitsstudien zu RSV sind derzeit u.a. für Leipzig-Halle, Dresden und Berlin in Erarbeitung 

bzw. in Vorbereitung. 

Abb. 3Υ !ōǎŎƘƴƛǘǘ ŘŜǎ wŀŘǎŎƘƴŜƭƭǿŜƎǎ αwƛƧƴ²ŀŀƭǇŀŘά Ǿƻƴ 
Nijmegen nach Arnhem (NL, eigenes Foto) 

Abb. 4: Radschnellverbindung in Kopenhagen. Das C-Logo 
ƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘ ŘŜƴ α/ȅƪŜƭǎǳǇŜǊǎǘƛŜǊά όŜƛƎŜƴŜǎ Cƻǘƻύ 
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2.2. (VERKEHRS-)RECHTLICHE ASPEKTE 

Die im Rahmen der vorliegenden Machbarkeitsstudie erarbeiteten Trassenvarianten und Umsetzungsvor-

schläge müssen in weiteren Planungsverfahren konkretisiert und detailliert werden. Hierbei können die 

Trassen der RSV vor allem im Rahmen der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) freigehal-

ten oder integriert werden oder im Zuge von Fachplanungen für bestehende Verkehrsflächen berücksichtigt 

werden. 

Insbesondere bei unselbstständigen Radverkehrsführungen können Planfeststellungsverfahren, z.B. entlang 

von Bundes- und Landesstraßen, notwendig werden. Derartige Verfahren sind jedoch langwierig und auf-

wendig, weshalb diese in der Abwägung aus zügiger Umsetzbarkeit und notwendiger Rechtssicherheit (z.B. 

für notwendigen Grunderwerb) ggf. vermeidbar sind. Träger öffentlicher Belange sind in der Regel zu betei-

ligen, eine Beteiligung der Bevölkerung und Anwohnerinnen und Anwohner sowie von Verbänden ist im 

Zuge der Vorplanung anzuraten.  

Die herausgehobene Bedeutung von RSV erfordert aufgrund der Führung und der Qualitätsanforderungen 

in Bezug auf das Straßen- und Wegerecht (regelt die Widmung und Baulast öffentlicher Straßen) besonders 

zu beachtende Aspekte, die für Bau, Unterhaltung und Ausgestaltung von RSV von Bedeutung sind. 

Mit der Novellierung des Bundesfernstraßengesetzes kann sich der Bund an deren Bau in fremder Baulast 

beteiligen. Wie in den meisten Bundesländern sind RSV im Straßen- und Wegerecht Sachsen-Anhalts nicht 

gesondert geregelt und liegen derzeit in der Regel in der Baulastträgerschaft der Gemeinden.  

Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind hier eigene Wege gegangen und haben derartige Ver-

bindungen in die Baulast des Landes übernommen. Diese sind somit den Landesstraßen gleichgestellt, wo-

durch ein neuer Typus klassifizierter Straßen entstanden ist. Begründet wird dies mit der gemeinde- und 

kreisübergreifenden Bedeutung für Alltags- und Pendlerverkehre. Damit wird außerhalb der Ortsdurchfahr-

ten eine einheitliche Baulast geschaffen, womit auch klare Regelungen zu Unterhalt, Winterdienst und Rei-

nigung getroffen wurden. 

Da eine derartige Regelung aktuell in Sachsen-Anhalt nicht absehbar ist, gelten die entsprechenden Rege-

lungen zur Nutzung von privaten Wirtschafts- und Betriebswegen, wie sie entlang der Trassenverläufe au-

ßerhalb der LH Magdeburg vorkommen können. Hier sind neben dem Straßen- und Wegerecht im Wesent-

lichen zu beachten: 

Abb. 5: Zweirichtungsradweg auf der Radschnellverbindung in 
Göttingen mit Randmarkierung in Blau (nicht mehr anzuwenden) 
(eigenes Foto) 

Abb. 6Υ w{м ƛƴ aǸƘƭƘŜƛƳκwǳƘǊ Ƴƛǘ wŀƴŘƳŀǊƪƛŜǊǳƴƎ ƛƴ α±ŜǊπ
ƪŜƘǊǎƎǊǸƴάΣ {ǘŀƴŘ ŘŜǊ ¢ŜŎƘƴƛƪ ƛƴ нлмф όŜƛƎŜƴŜǎ Cƻǘƻύ 



   
 

 

     

© 2020| team red | Seite 21 Bericht vom 02.09.2020 

¶ Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) bei Betriebswegen an Bundeswasserstraßen (Mittel-
landkanal) 

¶ Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) im Falle der Querung und Nutzung von Bahnan-
lagen 

¶ Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt (LWaldG-LSA) 

¶ Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA) für straßenausbaubeitragsrechtliche Fragestellungen 

Darüber hinaus ist vor allem auf Wirtschafts- und Waldwegen sowie privaten Straßen und Wegen die Ver-

kehrssicherungspflicht zu klären. Dies ist u.a. deshalb von Bedeutung, da verschmutzte oder durch Hinder-

nisse nicht benutzbare Wege (z.B. umgestürzte Bäume) auf RSV auch aufgrund der anvisierten höheren Ge-

schwindigkeiten zu vermeiden sind.  

Bereits bei der Linienfindung in den möglichen Trassenkorridoren wurden mögliche Restriktionsräume (Ver-

kehrswege, Naturschutzgebiete, Biotope etc.) berücksichtigt, um Planungskonflikte zu vermeiden. Es kön-

nen nur auf wenigen kurzen Abschnitten Eingriffe in Schutzgebiete notwendig werden, wodurch hier noch 

einmal im Zuge der Entwurfsplanung vertiefende Prüfungen notwendig werden. Gegebenenfalls abgabe-

pflichtige Maßnahmen für Anrainer nach Kommunalabgabengesetz (KAG), z.B. die Entfernung von Kopf-

steinpflaster und Asphaltierung von Streckenabschnitten, sind entlang der vorgeschlagenen RSV nicht voll-

ständig zu vermeiden. Überwiegend wurden öffentliche Straßen und Wege bei der Linienführung gewählt. 

Straßenverkehrsordnung (StVO) 

Auf RSV ist die StVO im Zusammenspiel mit der VwV-StVO gültig und anzuwenden. Für die Umsetzung sind 

die zuständigen Straßenverkehrsbehörden verantwortlich. Diese müssen entsprechende straßenverkehrs-

rechtliche Anordnungen treffen.  

Neben den bislang üblichen Radverkehrsanlagen (RVA), die überwiegend als getrennte Geh-/  Radwege, ge-

meinsame Geh-/  Radwege oder selbstständige Radwege ausgeführt werden, stellen Fahrradstraßen (Z 244 

StVO) ein Kernelement von RSV im innerörtlichen Bereich dar. Diese sind auch außerorts einsetzbar und 

können von zu Fuß Gehenden mitbenutzt werden, wenn keine Gehwege vorhanden sind. Maximal sind 30 

km/h auf Fahrradstraßen zugelassen; eine Bevorrechtigung gegenüber einmündenden oder kreuzenden 

Straßen ist mit entsprechender Gestaltung und Beschilderung gut umsetzbar. Zudem können weitere Ver-

kehrsmittel mit Zusatzschildern zugelassen werden. In Analogie zum gesondert freizugebenden Kfz-Ver-

kehr, sind S-Pedelecs auf Fahrradstraßen nur über Zusatzschilder erlaubt.  
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3. QUALITÄTSSTANDARDS UND FÜHRUNGSFORMEN 

Die Machbarkeitsstudie stützt sich bei der Definition der (baulichen) Standards für hervorgehobene Quali-

täten von RSV auf die entsprechenden technischen Regelwerke2. 

Die bislang vorgesehenen hohen Qualitätsstandards für RSV dienen zunächst als Rahmen für eine Routen-

planung, die je nach lokalen Voraussetzungen den besonderen Fahrkomfort als Planungsziel für die Radfah-

renden beschreibt (z. B. Reisezeit, Kapazität / Nebeneinanderfahren, störungsfreie Führung vom Kfz- und 

Fußverkehr, Beleuchtung und Oberflächenqualität). Häufig haben Kommunen, die vor der Anpassung der 

technischen Regelwerke bereits Machbarkeitsstudien für RSV ŜǊǎǘŜƭƭŜƴ ƭƛŜǖŜƴΣ ŜƛƴŜƴ αƳƛǘǘƭŜǊŜƴά {ǘŀƴŘŀǊŘ 

für RSV eingeführt bzw. definiert, welcher immer dann zum Tragen kommt, wenn aufgrund räumlicher Ge-

gebenheiten die vorgesehenen Führungsformen oder Querschnittsbreiten für RSV nicht oder sehr schwer 

umsetzbar erschienen. Diese mittleren Standards werden derzeit als RVR durch die FGSV eingeführt und 

einheitlich definiert. Damit wird eine qualitative Zwischenstufe zwischen hohem Radschnellverbindungs-

standard und dem grundlegenden ERA-Standard (nach ERA 2010 der FGSV) geschaffen. Entlang von RSV-

Trassen können somit alle drei Abstufungen der Standards zum Einsatz kommen; es sollte jedoch der Stan-

dard der RSV bzw. der RVR anteilig die Streckenabschnitte dominieren. 

In vielen Planungen von RSV in Deutschland dienen die Qualitätsstandards in erster Linie zum Nachweis der 

Förderfähigkeit durch staatliche Infrastrukturförderung, die bestimmte Qualitäten als Fördervoraussetzung 

festgelegt haben. Dies geht z.B. damit einher, dass auf prozentual festgelegten Streckenlängen neben Rad-

verkehrspotenzialen auch bestimmte Breiten oder nur geringe Zeitverluste gegeben sein dürfen. Diese För-

derǾƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ǎƻƭƭ ǾŜǊƘƛƴŘŜǊƴΣ Řŀǎǎ αƴƻǊƳŀƭŜά ƪƻƳƳǳƴŀƭŜ wŀŘǿŜƎprojekte als RSV umdefiniert und 

besondere staatliche Infrastrukturförderungen zweckentfremdet genutzt werden. Auf den restlichen Antei-

len der Streckenlänge (z.B. an Engstellen, auf Brücken usw.) gelten Ausnahmen vom Standard, wenn dort 

ƴƛŎƘǘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ ŘŜǊ ƎǊǳƴŘƭŜƎŜƴŘŜ α9w!-{ǘŀƴŘŀǊŘά ǳƳǎŜǘȊōŀǊ ƛǎǘΦ 

Nach dem Diskussionsstand im Verlauf der Erstellung der Machbarkeitsstudie wurde deutlich, dass für Mag-

deburg die Ausnutzung der Bundesförderung für eine RSV aufgrund der spezifischen Siedlungsstruktur und 

des geringen Anteils an der Bundesförderung für Sachsen-Anhalt insgesamt, ggf. zu hohe Anforderungen an 

die RSV in der Region Magdeburg stellt. Eine spezifische Förderung für RSV durch das Land Sachsen-Anhalt, 

mit landeseigenen Anforderungen an den Ausbaustandard (wie in anderen Bundesländern als RSV oder 

RVR), wurde im Zuge der Erstellung der Machbarkeitsstudie nicht bekannt und wird somit nicht als eine 

Vorgabe berücksichtigt.  

So bleiben die RSV- bzw. RVR-Standards in Magdeburg relevant ς ohne jedoch landesspezifische Vorgaben 

zu anteilig an den Strecken von Trassen einzuhaltende Qualitätsstandards berücksichtigen zu müssen. Ein 

eigener Magdeburger Standard von RSV ist zwar denkbar, aber nur sehr schwierig konsistent und komplett 

beschreibbar. Deshalb liegt der Machbarkeitsstudie weiter das (bisherige und absehbar neue) FGSV-Regel-

werk in seiner konsistenten Form zugrunde, ist jedoch an wichtigen Einzelpunkten für den Einsatz in Mag-

deburg zu modifizieren. Dabei können Fahrradstraßen mit qualitätsvoller Ausgestaltung (Markierungen, 

Oberflächengestaltung etc.) und Bevorrechtigungen im Erschließungsstraßennetz eine zentrale Rolle spie-

len. Es wird bei den zeichnerischen Darstellungen der Standards (Musterlösungen) vorgeschlagen, die Mus-

terlösungen der Länder Baden-Württemberg, Hessen oder Nordrhein-Westfalen zu verwenden und nach 

konsolidiertem Diskussionstand in Magdeburg, zwischen den einzubindenden Kommunen und im Landes-

verkehrsministerium für die spätere Umsetzung eventuell Landes- bzw. Magdeburg-spezifische Modifizie-

rungen vorzunehmen. 

 
2 DAS FGSV-ARBEITSPAPIER α9INSATZ UND GESTALTUNG VON RADSCHNELLVERBINDUNGENά VON 2014 IST IN DER FGSV AKTUELL IN ÜBERARBEITUNG; DER 

DISKUSSIONSSTAND (HIER IN DER FASSUNG VOM APRIL 2019) SOLL NOCH VOR DER VERÖFFENTLICHUNG DER NEUEN HINWEISE FÜR RADSCHNELLVERBINDUN-

GEN UND RADVORRANGROUTEN (H RSV) FÜR DIE UNTERSUCHUNG IN DER STADT MAGDEBURG UND DEREN BENACHBARTE GEMEINDEN EINFLIEßEN. 
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Wichtig ist die konzeptionelle Unterscheidung der Magdeburger Netzhierarchie im Magdeburger Radver-

kehrsnetz und den Zuweisungen besonderer Komfortqualität zu einzelnen RSV. Im Haupt- und Nebennetz 

könne unterschiedlich abgestufte Standards zum Einsatz kommen. Die RSV und RVR selbst sind in der Regel 

auch Hauptrouten. Für den Rest des künftig zu definierenden Haupt- und Nebennetzes wird außerhalb die-

ser hervorgehobenen Routen dann primär der ERA-Standard angestrebt.  

3.1. PRINZIPIEN UND ENTWICKLUNGSZIELE DER QUALITÄTSSTANDARDS (NACH FGSV) 

In der ERA 2010 sind die generellen Anforderungen an die Radverkehrsinfrastruktur dargestellt (Basis-Stan-

dards für RVAύΦ {ƛŜ ǎƻƭƭŜƴ ƛƴ ŘŜǊ ƭŀǳŦŜƴŘŜƴ CƻǊǘǎŎƘǊŜƛōǳƴƎ ό!ǊōŜƛǘǎǘƛǘŜƭ α9w! нлнлάύ ŘǳǊŎƘ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜ !ƴŦƻǊπ

derungen für qualitativ höherwertige Radrouten ergänzt werden. Die Aufwertung von besonderen Typen 

von Radhauptrouten in Hinblick auf den veränderten Modal Split bei den reisezeitsensitiven Pendlerinnen 

und Pendlern zugunsten des Radverkehrs (Substituierung von Pkw-Pendeln) bedeutet, dass man zügig über 

längere Strecken fährt, sich gegenseitig überholen und (nach niederländischem Vorbild) möglichst kommu-

nikativ nebeneinander fahren kann. Wo mit relevantem Fußverkehr zu rechnen ist, sollen sich Fuß und Rad-

verkehr nicht wie bisher auf gemeinsamer Fläche gegenseitig behindern.  

In Bezug auf die Querschnitte der RVA werden Mindest- und Regelbreiten definiert. Mindestbreiten stellen 

eine Unterschreitung der Standards dar, wie sie in Förderregularien oft nur zu geringen Anteilen der Stre-

ckenlänge eines Radschnellverbindungsprojekts akzeptiert werden3. Die Mindestbreiten der mittleren Kate-

gorie der RVR entsprechenden Regelmaßen der ERA 2010.   

Die folgende Tabelle stellt die Ziel-Qualitäten für RSV und RVR nach der in Entwicklung befindlichen H RSV 

dar. Grundsätzliche Anforderungen sind: 

¶ Entwurfsgeschwindigkeit (vE) für RSV und RHR mit je 30 km/h, für RER keine Angabe 

¶ allgemeine Radfahrgeschwindigkeit (vA) liegt bei 21 km/h 

¶ kritische Frage der Zeitverluste je 1.000 m angesichts der LSA-Dichte auf den Straßenbahn-
achsen: für RSV mit 15 bzw. 30 Sek. und für RHR dann proportional 20 bzw. 40 Sek., für Rad-
ergänzungsrouten (RER) keine Angabe. 

 

Anforderung Radschnellverbindung (RSV) Radvorrangroute (RVR) 

Durchschnittliche Reisegeschwindig-
keit (einschl. Zeitverluste durch An-
halten/Warten an Knotenpunkten) 

20 km/h 20 km/h 

Entwurfsgeschwindigkeit (mind.) 30 km/h 30 km/h 

Mittlerer Zeitverlust je Kilometer Außerorts max. 15 Sek. 

Innerorts max. 30 Sek. 

Außerorts max. 20 Sek. 

Innerorts max. 35 Sek. (40 Sek. in MD) 

Überholen bei Einrichtungsführung Drei Radfahrende nebeneinander Zweispuriges Fahrrad kann zweispuriges 
Fahrrad überholen 

Begegnen bei Zweirichtungsführung 2 Radfahrende nebeneinander begegnen 2 
ebenfalls nebeneinander Radfahrenden 

2 Radfahrende nebeneinander begegnen 1 
Radfahrenden 

Tabelle 1: Entwurfsparameter und Anforderungen von RSV und RVR im Vergleich 

  

 
3 BADEN-WÜRTTEMBERG UNTERSCHEIDET ZUM BEISPIEL EINEN MINDESTENS EINZUHALTENDEN REGELSTANDARD AUF 80 % DER STRECKENLÄNGE EINER RSV. 
MÖGLICH SIND DARÜBER HINAUS EIN REDUZIERTER REGELSTANDARD (10 %) UND ERA-STANDARD (10 %). 
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In Tabelle 2 sind die Qualitätsstandards in Bezug auf die bauliche Ausgestaltung der möglichen Führungsfor-

men auf RSV und RVR im Überblick dargestellt. Die vollständige Zusammenstellung der Qualitätsstandards 

kann in Tabelle 3 (siehe Kap. 3.1.1) eingesehen werden. 

 
Führungsform RSV RVR Anmerkungen zum Einsatz 

 innerorts außerorts innerorts außerorts  

Selbstständig geführter 
Radweg 

Ja 

4,00 m 

Ja 

4,00 m 

Ja 

3,00 m 

Ja 

3,00 m 
- 

Straßenbegleitender Zwei-
richtungsradweg 

Ja 

4,00 m 

Ja 

4,00 m 

Ja 

3,00 m 

Ja 

3,00 m 

bei > 2.500 Kfz/Tag 

 

Straßenbegleitender Ein-
richtungsradweg 

Ja 

3,00 m 

Ja 

3,00 m 

Ja 

2,50 m 

Ja 

2,50 m 
bei > 2.500 Kfz/Tag  

Radfahrstreifen 
Ja 

3,00 m 

Ja 

3,00 m 

Ja 

2,50 m 

i.A. 

2,00 m. 

ōŜƛ Ҕ нΦрлл YŦȊκ¢ŀƎΤ ŀǳǖŜǊƻǊǘǎ ŀƭǎ αƎŜǎŎƘǸǘȊπ
ǘŜǊ wŀŘŦŀƘǊǎǘǊŜƛŦŜƴά  

Fahrradstraßen (Mischver-
kehr mit Kfz) 

Ja 

4,60 m 

Ja 

4,60 m 

Ja 

4,10 m 

Ja 

4,10 m 

Erschließungsstraßen und Außerortsstraßen 
bis zu  

2.500 Kfz/Tag 
Nettofahrgasse zzgl. Sicherheitsräume 

Schutzstreifen Nein Nein 
i. A. 

2,00 m 
Nein 

bei > 2.500 Kfz/Tag,  

Sicherheitsraum zu parkenden Kfz 

Gemeinsame Geh-/Rad-
wege 

Nein 
i. A. 

4,50 m 

i. A. 

3,50 m 

i. A. 

3,50 m 

Nur bei geringen Fußverkehrsstärken in Aus-
nahmefällen, wenn keine andere Führungs-
form realisierbar ist. Breiten für Zweirich-

tungsradverkehr 

Mischverkehr mit Kfz 
(Tempo 50) 

Nein Nein Nein 
i. A. 

5,00 m 

bis Kfz-Belastung bis 
 1.000 Kfz/Tag 

Mischverkehr mit Kfz 
(Tempo 30) 

Nein Nein 
i. A. 

4,50 m 
Nein 

bis Kfz-Belastung bis 
 1.000 Kfz/Tag 

Mischverkehr mit Kfz 
(Tempo 20 oder verkehrs-
beruhigte Geschäftsberei-
che) 

Nein Nein 
i. A. 

4,00 m 
Nein bis 2.500 Kfz/Tag 

Weg mit land- und forst-
wirtschaftlichem Verkehr 
und Fußverkehr 

 
i. A. 

5,00 m 
 

i. A. 

4,00 m 
Baulast bei Träger der RSV/RVR 

Tabelle 2: Übersicht der für RSV und RVR möglichen Führungsformen nach FGSV H RSV, unveröffentlichter Entwurfsstand April 2019 
 (i.A. = in Ausnahmefällen) 
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3.1.1. MODIFIKATIONEN FÜR MAGDEBURG AUF BASIS DER FGSV-EMPFEHLUNGEN 

Die Führungsform gemeinsamer Geh-/ Radweg sollte in Ausnahmefällen z.B. bei geringem Fußverkehrsauf-

kommen, an lokalen Engstellen, auf Brücken u. ä. nach sorgfältiger Prüfung zum Einsatz kommen. Die Füh-

rungsform Radfahrstreifen sollte im Regelfall so bemessen sein, dass auch Überholvorgänge zwischen Son-

derfahrrädern (z.B. Dreiräder oder Lastenräder) möglich sind. Schutzstreifen sollten weder im Regelfall 

noch im Ausnahmefall im RSV-Standard zur Anwendung kommen. 

Für Magdeburg gilt die Einschränkung bei Fahrradstraßen, dass das Abstellen von Kfz, wie im FGSV-Papier 

festgehalten, stets außerhalb der Fahrgasse zu erfolgen hat. Führungsformen im Mischverkehr, d.h. in An-

lieger- bzw. Sammelstraßen, aber nicht als Fahrradstraße, sind andernorts für RSV weitgehend üblich. Ob 

und wie dies in Magdeburg als Regelfall anwendbar ist oder nicht, wäre noch zu klären, ggf. nur in begründ-

baren Ausnahmefällen. 

Für Magdeburg stellt das Kriterium Knotenpunkte und Querungsanlagen in Hinblick auf Zügigkeit der RSV 

eine sehr wichtige Komponente dar. Es ist hier hervorzuheben, dass die Verlustzeiten im Regelfall im Durch-

schnitt 15 Sek. / 30 Sek. und nur in begründbaren Ausnahmefällen 30 Sek. / 60 Sek. betragen dürfen. Das 

schließt auch die Bewertung der LSA-Knoten nach HBS in der Form ein, dass für den Radverkehr im Regelfall 

die Qualitätsstufe B (nach HBS 2015Σ ƳƛǘǘƭŜǊŜ ²ŀǊǘŜȊŜƛǘ Җ нр ǎ) und mindestens die Qualitätsstufe C (nach 

I.{ нлмрΣ ƳƛǘǘƭŜǊŜ ²ŀǊǘŜȊŜƛǘ Җ ор ǎύ eingehalten werden sollten. Ähnliches soll daher auch für den Kfz-Ver-

kehr gelten.  

Beim Kriterium Oberflächen ist zu berücksichtigen, das RSV im Regelfall in Asphalt bzw. Beton anzulegen 

sind und nur in begründbaren Ausnahmefällen gepflastert werden sollten (geschnittenes Pflaster in Bezug 

auf Denkmalschutz u. ä.). Die Radverkehrsanlage sollte sich deutlich vom Fußweg bzw. Parkstreifen abhe-

ben. Die Verwendung von gleichgearteten Materialien für Fußwege bzw. Parkstreifen ist zu vermeiden. 

Ebenso wird nach Ansicht der Gutachter/-innen die Verwendung von unterschiedlichen Farben auf Asphalt-

decken wegen Überfrachtung von Information nicht als zielführend angesehen. Alltagstaugliche Radrouten 

benötigen einen geringen Rollwiderstand, klar abgestimmten Winterdienst in den kommunalen Räumplä-

nen und Beleuchtung für die dunkle Jahreszeit, gerade auch für Schulwege am Morgen. Bei naturschutzsen-

siblen Abschnitten führt das entweder zu Kompromissen mit angepasster Technik oder zum Verzicht auf 

den Eingriff durch die Radroute, d.h. zur Führung über eine andere Trasse, auch wenn das nicht von allen 

Radpendlern später angenommen wird.  

Für die weitere Arbeit in Magdeburg sind relevante Rahmenvorgaben in Tabelle 3 (am Ende des Kapitels) 

zusammengefasst. Die vorliegenden Empfehlungen basieren im Weiteren auf dem technischen Regelwerk 

der FGSV. 

 



   
 

 

     

© 2020| team red | Seite 26     Bericht vom 02.09.2020 

Qualitätsaspekte Höherer Standard 

αwŀŘǎŎƘƴŜƭƭǾŜǊōƛƴŘǳƴƎάΣ ƴŀŎƘ CD{± ς H RSV, Entwurf 2018 

Mittlerer Standard  
αwŀŘǾƻǊǊŀƴƎǊƻǳǘŜάΣ ƴŀŎƘ CD{± ς H RSV, Entwurf 2018 

Modifikation des mittleren Standards 
für die Stadt Magdeburg  

Führung auf selbstständigen Wegen  

Getrennte Radwege Innerorts: 

­  җ п,00 Ƴ wŀŘǿŜƎ ǳƴŘ җ нΣрл m Gehweg 

­  Zweirichtungsbetrieb 

­  0,30-0,60 m taktile Abgrenzung zum Gehweg 

 

Außerorts: 

­  җ п,00 m Radweg (җ 2,50 m an Engstellen) und 

җ нΣрл m Gehweg 

­  Zweirichtungsbetrieb 

­  0,30-0,60 m taktile Abgrenzung zum Gehweg 

­  Kurvenradius mind. 20 m 

(30 km/h Trassierungsgeschwindigkeit) 

­  kombinierbar mit land- und forstwirtschaftlichem Verkehr 
auf Wirtschaftswegen (erhöhte Ansprüche an Reinigung 
und Verkehrssicherheit) 

 

Innerorts: 

­  җ 3,00 Ƴ wŀŘǿŜƎ ǳƴŘ җ нΣрл m Gehweg 

­  Zweirichtungsbetrieb 

­  0,30-0,60 m taktile Abgrenzung zum Gehweg 

 

Außerorts: 

­  җ оΣлл m Radweg  

­  Zweirichtungsbetrieb 

­  0,30-0,60 m taktile Abgrenzung zum Gehweg 

­  Kurvenradius mind. 20m 

(30 km/h Trassierungsgeschwindigkeit) 

­  kombinierbar mit land- und forstwirtschaftlichem Verkehr 
auf Wirtschaftswegen (erhöhte Ansprüche an Reinigung 
und Verkehrssicherheit) 

 

Eigene Hierarchisierung nach RSV-
MD, Radhauptroute RHR-MD und Ra-
dergänzungsroute RER-MD mit eige-
nen Maßen ς siehe Kap. 2.3 

Führung an Hauptverkehrsstraßen  

Getrennte Radwege Innerorts ς Zweirichtungsbetrieb: 

­  fahrbahnbegleitender Zweirichtungsbetrieb nur unter be-
stimmten Rahmenbedingungen  

(Sorgfalt an Einmündungen Ą Aufpflasterungen oder ggf. 
Abhängen von Straßen) 

­  җ п,00 m Radweg (zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Kfz-
Fahrbahn) 

­  Begrenzungsstreifen, taktile Abgrenzung zum Gehweg (H 
BVA) 

 

Innerorts ς Einrichtungsverkehr: 

­  җ 3,00 m Radweg (zzgl. Sicherheitstrennstreifen) 

­  Begrenzungsstreifen, taktile Abgrenzung zum Gehweg (H 
BVA) 

 

Außerorts: 

­  җ п,00 m Radweg (zzgl. җ 1,75 m Grünstreifen als Trennung 
zur Kfz-Fahrbahn) ǳƴŘ җ нΣрл m Gehweg im Zweirichtungs-
verkehr oder җ 3,00 m Radweg (zzgl. җ 1,75 m Grünstreifen 

Innerorts ς Zweirichtungsbetrieb: 

­  fahrbahnbegleitender Zweirichtungsbetrieb nur unter be-
stimmten Rahmenbedingungen  

(besondere Sorgfalt an Einmündungen,) 

­  җ оΣлл m Radweg (zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Kfz-
Fahrbahn) 

­  Begrenzungsstreifen, taktile Abgrenzung zum Gehweg (H 
BVA) 

 

Innerorts ς Einrichtungsverkehr: 

­  um 2,50 m Radweg (zzgl. Sicherheitstrennstreifen) 

­  Begrenzungsstreifen, taktile Abgrenzung zum Gehweg (H 
BVA) 

 

 

Außerorts: 

­  җ оΣлл m Radweg (zzgl. җ 1,75 m Grünstreifen als Trennung 
zur Kfz-Fahrbahn) ǳƴŘ җ нΣрл m Gehweg im Zweirichtungs-
verkehr oder җ 3,00 m Radweg (zzgl. җ 1,75 m Grünstreifen 

 

 

 

Eigene Hierarchisierung nach RSV-
MD, Radhauptroute RHR-MD und Ra-
dergänzungsroute RER-MD mit eige-
nen Maßen ς siehe Kap. 2.3 

 

Sinnvoll sind an kritischen Stellen zur 
Verdeutlichung des Vorrangs der 
Route auch Aufpflasterung der ein-
mündenden Straße.4 

 

 

 
4 NACH EMPFEHLUNG DES GUTACHTERS FÜR DIE ROUTENFÜHRUNG  
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Qualitätsaspekte Höherer Standard 

αwŀŘǎŎƘƴŜƭƭǾŜǊōƛƴŘǳƴƎάΣ ƴŀŎƘ CD{± ς H RSV, Entwurf 2018 

Mittlerer Standard  
αwŀŘǾƻǊǊŀƴƎǊƻǳǘŜάΣ ƴŀŎƘ CD{± ς H RSV, Entwurf 2018 

Modifikation des mittleren Standards 
für die Stadt Magdeburg  

als Trennung zur Kfz-Fahrbahn) ǳƴŘ җ нΣрл m Gehweg im 
Einrichtungsbetrieb 

­  0,30-0,60 m taktile Abgrenzung zum Gehweg 

als Trennung zur Kfz-Fahrbahn) ǳƴŘ җ нΣрл m Gehweg im 
Einrichtungsbetrieb 

­  0,30-0,60 m taktile Abgrenzung zum Gehweg 

Gemeinsame Geh- und Rad-
wege 

­  nicht einzusetzen ­  in der Regel kein Einsatz 

­  in Ausnahmefällen mit Breite җ 2,00 m 

­  Gemeinsamer Geh- und Radweg in 
begründeten Ausnahmefällen (z.B. 
Brücken) bzw. fehlenden Alternativen 

Radfahrstreifen ­  җ 3,00 m (zzgl. Sicherheitstrennstreifen nach ERA) 

­  Retroreflektierende Markierung nach RMS (Piktogramm in 
großer Ausführung) 

­  җ нΣрл m (zzgl. Sicherheitstrennstreifen nach ERA) 

­  Retroreflektierende Markierung nach RMS (Piktogramm in 
großer Ausführung) 

 

Schutzstreifen ­  nicht einzusetzen ­  in Ausnahmefällen innerorts, Breite 2,00 m, z.B. in stärker 
belasteten Erschließungsstraßen und Hauptstraßen  

 

Führung an Nebenstraßen  

Fahrradstraße ­  җ 4,00 m nutzbare Breite (zzgl. Sicherheitsräume zu parken-
den Kfz) (im Zweirichtungsbetrieb) 

­  Kfz parken außerhalb der Fahrgasse 

­  Fußverkehr auf separaten Wegen 

­  Bevorrechtigung gegenüber querenden Nebenstraßen 

 

­  җ 4,00 m nutzbare Breite (zzgl. Sicherheitsräume zu parken-
den Kfz) (im Zweirichtungsbetrieb) 

­  Kfz parken außerhalb der Fahrgasse 

­  Fußverkehr auf separaten Wegen 

­  Bevorrechtigung gegenüber querenden Nebenstraßen 

 

­  Kfz Parken i.d.R. außerhalb der Fahr-
gasse  

 

Sonstige Führungen  

Mischverkehr ­  innerorts nicht  

­  außerorts nicht  

­  innerorts nur in Ausnahmenfälle n, bei geringer Verkehrs-
belastung (z.B. verkehrsberuhigter Geschäftsbereich) 

­  außerorts auch bei Tempo 50 nur bei Kfz-Belastung bis 
1000 Kfz/Tag) 

 

­  Führung im Mischverkehr in MD in 
der Regel nicht anwendbar, d.h. nur 
in begründeten Ausnahmefällen 

Weitere Kriterien  

Knotenpunkte und Que-
rungsanlagen 

­  an LSA-gesicherten LSA sind i.d.R. aufgeweitete Radauf-
stellstreifen vorzusehen, zusätzlich Grünzeitanforderung in 
der Annäherung z.B. über Induktionsschleife (Queren ohne 
Halt); ggf. sensorgesteuerte Verlängerung der Grünzeit für 
den Radverkehr bei hohem Radverkehrsaufkommen; ggf. 
Dauergrün für Radverkehr und Anforderung durch Kfz-Ver-
kehr an geeigneten Kreuzungen 

­  ggf. grüne Welle bei geeigneter Knotenpunktfolge 

­  kurze Wartezeiten: Nach HBS, Qualitätsstufe des Verkehrs-
ŀōƭŀǳŦǎ . όƳƛǘǘƭΦ ²ŀǊǘŜȊŜƛǘ Җ нр Sek.) bzw. mind. C (mittl. 
²ŀǊǘŜȊŜƛǘ Җ ол Sek.) gewährleisten 

­  Bevorrechtigung von Fahrradstraßen 

­  mind. 5,00 m Breite von Unter- und Überführungen 

­  an LSA-gesicherten LSA sind i.d.R. aufgeweitete Radauf-
stellstreifen vorzusehen, zusätzlich Grünzeitanforderung in 
der Annäherung z.B. über Induktionsschleife (Queren ohne 
Halt); ggf. sensorgesteuerte Verlängerung der Grünzeit für 
den Radverkehr bei hohem Radverkehrsaufkommen; ggf. 
Dauergrün für Radverkehr und Anforderung durch Kfz-Ver-
kehr an geeigneten Kreuzungen 

­  ggf. grüne Welle bei geeigneter Knotenpunktfolge 

­  kurze Wartezeiten: nach HBS, Qualitätsstufe des Verkehrs-
ablaufs B (mittl. ²ŀǊǘŜȊŜƛǘ Җ нр Sek.) bzw. mind. C (mittl. 
²ŀǊǘŜȊŜƛǘ Җ ор Sek.) gewährleisten 

­  Bevorrechtigung von Fahrradstraßen 

­  mind. 5,00 m Breite von Unter- und Überführungen 

 

­  Priorisierung an LSA in MD nicht zu 
Lasten des ÖPNV 
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Qualitätsaspekte Höherer Standard 

αwŀŘǎŎƘƴŜƭƭǾŜǊōƛƴŘǳƴƎάΣ ƴŀŎƘ CD{± ς H RSV, Entwurf 2018 

Mittlerer Standard  
αwŀŘǾƻǊǊŀƴƎǊƻǳǘŜάΣ ƴŀŎƘ CD{± ς H RSV, Entwurf 2018 

Modifikation des mittleren Standards 
für die Stadt Magdeburg  

­  Kreisverkehre für den Radverkehr (als Verknüpfung mit an-
deren RSV); kleine Kreisverkehre (Mini-Kreisverkehr) zur 
Verknüpfung Sammelstraßen mit Fahrradstraßen 

­  Mittelinseln und Querungshilfen mit Wartepflicht: nur 
wenn in Hauptverkehrszeit ausreichen Zeitlücken zum Que-
ren bestehen 

­  Kreisverkehre für den Radverkehr (als Verknüpfung mit an-
deren RSV); kleine Kreisverkehre (Mini-Kreisverkehr) zur 
Verknüpfung Sammelstraßen mit Fahrradstraßen 

­  Mittelinseln und Querungshilfen mit Wartepflicht: nur, 
wenn in Hauptverkehrszeit ausreichen Zeitlücken zum Que-
ren bestehen 

 

Oberflächen ­  hochwertig: Asphalt oder Beton mit niedrigem Rollwider-
stand 

­  kontrastreiche Fahrbahndecke z.B. an nicht oder nicht dau-
erhaft ortsfest beleuchteten Abschnitten 

­  hochwertig: Asphalt oder Beton mit niedrigem Rollwider-
stand 

­  kontrastreiche Fahrbahndecke z.B. an nicht oder nicht dau-
erhaft ortsfest beleuchteten Abschnitten 

 

­  Im Regelfall in Asphalt bzw. Beton, 
Pflasterdecken (wg. Denkmalschutz) 
nur geschnitten. 

­  Vermeidung zu unterschiedlicher Far-
ben 

Ortsfeste Beleuchtung ­  ortsfeste Beleuchtung) innerorts zwingend erforderlich 

­  außerorts Beleuchtung an Problemstellen, Engstellen, Hin-
dernissen und Kreuzungsstellen 

­  Dynamische Beleuchtung in sensiblen Bereichen (oder 
Nachtabschaltung, LED-Einsatz auf Verträglichkeit z.B. mit 
Insekten prüfen) 

­  ortsfeste Beleuchtung innerorts zwingend erforderlich 

­  außerorts Beleuchtung an Problemstellen, Engstellen, Hin-
dernissen und Kreuzungsstellen 

­  Dynamische Beleuchtung in sensiblen Bereichen (oder 
Nachtabschaltung, LED-Einsatz auf Verträglichkeit z.B. mit 
Insekten prüfen) 

 

­   

Beschilderung/ 
Markierung und Kennzeich-
nung 

­  Begleitstriche als Kennzeichnung durchgehend in Grün  

­  Retroreflektierende Randbegrenzung insbesondere an 
nicht oder nicht dauerhaft ortsfest beleuchteten Abschnit-
ten 

­  aǀƎƭƛŎƘŜ ǿŜƛǘŜǊŜ 9ƭŜƳŜƴǘŜΥ αYƛƭƻƳŜǘŜǊǎǘŜƛƴŜάΣ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻπ
nen an wichtigen Schnittstellen (Entfernungstafeln mit Ziel-
angaben), regions- und routenspezifische Logos an Zufahr-
ten und übriger Wegweisung, Stelen mit perlenkettenarti-
ger Angabe der nächsten Fahrziele und Minutenangaben 

­  Begleitstriche als Kennzeichnung durchgehend in Grün 

­  Retroreflektierende Randbegrenzung insbesondere an 
nicht oder nicht dauerhaft ortsfest beleuchteten Abschnit-
ten 

­  aǀƎƭƛŎƘŜ ǿŜƛǘŜǊŜ 9ƭŜƳŜƴǘŜΥ αYƛƭƻƳŜǘŜǊǎǘŜƛƴŜάΣ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻπ
nen an wichtigen Schnittstellen (Entfernungstafeln mit Ziel-
angaben), regions- und routenspezifische Logos an Zufahr-
ten und übriger Wegweisung, Stelen mit perlenkettenarti-
ger Angabe der nächsten Fahrziele und Minutenangaben 

 

­  Fahrrad-Wegweisung nach FGSV-
Standard mit einheitlichem Logo, 
welches sich deutlich von den touris-
tischen Radwanderwegen abhebt, 
und keine Kilometrierung 

Topografie ­  Max. 6 % Steigung an Über- und Unterführungen 

­  YŜƛƴŜ ǇƭŀƴŜǊƛǎŎƘ ǾŜǊƳŜƛŘōŀǊŜ όŜǊƎƻƴƻƳƛǎŎƘ αǾŜǊƭƻǊŜƴŜƴάύ 
Steigungen 

­  Max. 6 % Steigung an Über- und Unterführungen 

­  YŜƛƴŜ ǇƭŀƴŜǊƛǎŎƘ ǾŜǊƳŜƛŘōŀǊŜ όŜǊƎƻƴƻƳƛǎŎƘ αǾŜǊƭƻǊŜƴŜƴάύ 
Steigungen 

 

­   

Unterhalt und Betrieb ­  Kontrollhäufigkeiten wie im übrigen Hauptverkehrsstraßen-
netz (Standard klassifizierter Straßen), mind. zweijährliche 
Kontrolle von Oberflächen und Wegweisung. Reaktionszeit 
max. 2 Tage. 

­  Verkehrssicherungspflicht und Reinigung gemäß Straßenge-
setz der Länder; auf Wirtschaftswegen sind Gestattungsver-
träge mit Eigentümern abzuschließen. 

­  Kontrollhäufigkeiten wie im übrigen Hauptverkehrsstraßen-
netz (Standard klassifizierter Straßen), mind. zweijährliche 
Kontrolle von Oberflächen und Wegweisung. Reaktionszeit 
max. 2 Tage. 

­  Verkehrssicherungspflicht und Reinigung gemäß Straßenge-
setz der Länder; auf Wirtschaftswegen sind Gestattungsver-
träge mit Eigentümern abzuschließen. 

­  Klar definierte Räumpläne für Win-
terdienst  
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Qualitätsaspekte Höherer Standard 

αwŀŘǎŎƘƴŜƭƭǾŜǊōƛƴŘǳƴƎάΣ ƴŀŎƘ CD{± ς H RSV, Entwurf 2018 

Mittlerer Standard  
αwŀŘǾƻǊǊŀƴƎǊƻǳǘŜάΣ ƴŀŎƘ CD{± ς H RSV, Entwurf 2018 

Modifikation des mittleren Standards 
für die Stadt Magdeburg  

­  Winterdienst zwingend erŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘ όα²ƛƴǘŜǊƴŜǘȊάύΣ wŅǳπ
men und Streuen möglichst vor Schulbeginn bzw. der mor-
gendlichen Hauptverkehrszeit abzuschließen 

­  An Arbeitsstellen ist eine Sicherung gemäß RSA und ERA 
vorzunehmen; Vollsperrungen und Alternativrouten sind zu 
beschildern (Ankündigungen über Medien und Radrouten-
planern bekannt zu machen) 

­  ²ƛƴǘŜǊŘƛŜƴǎǘ ȊǿƛƴƎŜƴŘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘ όα²ƛƴǘŜǊƴŜǘȊάύΣ wŅǳπ
men und Streuen möglichst vor Schulbeginn bzw. der mor-
gendlichen Hauptverkehrszeit abzuschließen 

­  An Arbeitsstellen ist eine Sicherung gemäß RSA und ERA 
vorzunehmen; Vollsperrungen und Alternativrouten sind zu 
beschildern (Ankündigungen über Medien und Radrouten-
planern bekannt zu machen) 

 

Serviceeinrichtungen ­  Informations- ǳƴŘ {ŜǊǾƛŎŜŀƴƎŜōƻǘŜ ŀƴ αIŀƭǘŜǇǳƴƪǘŜƴά ǳƴŘ 
wichtigen Knotenpunkte im Netz (besondere Attraktions-
punkte auf der Strecke); Anlage ca. alle 4 bis 5 km 

­  Ausstattung mit Sitzgelegenheiten, Aufenthaltsflächen, 
Mülleimern, Infotafel (Radnetz, ÖPNV-Verknüpfungen), Ab-
stellmöglichkeiten, ggf. SB-Service (Luftdruckkontrollen und 
Reparaturstände), ggf. Fahrradverleihstation 

­  Informations- ǳƴŘ {ŜǊǾƛŎŜŀƴƎŜōƻǘŜ ŀƴ αIŀƭǘŜǇǳƴƪǘŜƴά ǳƴŘ 
wichtigen Knotenpunkte im Netz (besondere Attraktions-
punkte auf der Strecke); Anlage ca. alle 4 bis 5 km 

­  Ausstattung mit Sitzgelegenheiten, Aufenthaltsflächen, 
Mülleimern, Infotafel (Radnetz, ÖPNV-Verknüpfungen), Ab-
stellmöglichkeiten, ggf. SB-Service (Luftdruckkontrollen und 
Reparaturstände), ggf. Fahrradverleihstation 

 

­  Ergänzungsmöglichkeiten: Einfüh-
rung von Dialog-Displays und Kom-
fort-Elementen entlang der Trassen 
όαCƭƻάύ 

­  Als Marketingelement zur Einführung 
von Velorouten eine Einrichtung fes-
ter Messpunkte für den Radverkehr, 
Verknüpfung je nach Lage mit Fahr-
radbarometern zur Unterstützung 
der Öffentlichkeitsarbeit und Wahr-
nehmung)5 

Tabelle 3: Auswahl wesentlicher Kriterien der FGSV-Qualitätsstandards für RSV und RVR mit Modifikation für die LH Magdeburg. 

 

 

 

 
5 NACH EMPFEHLUNG DES GUTACHTERS FÜR DIE ROUTENFÜHRUNG 
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3.2. FÜHRUNGSFORMEN & ZIELQUERSCHNITTE VON RADSCHNELLVERBINDUNGEN IN MAGDEBURG 

In den verfügbaren technischen Regelwerken und Arbeitspapieren der FGSV sind die Eckpunkte der bauli-

chen Standards weitgehend definiert ς mit Regelmaßen und Mindestmaßen für den Fall der Standardunter-

schreitung auf kürzeren Abschnitten, z.B. Engstellen auf Brücken gemeinsam mit dem Fußverkehr (entspre-

chend meist dem ERA-Regelmaß als Basisstandard). Die im Folgenden erläuterten Führungsformen des 

Radverkehrs mit den jeweiligen baulichen Maßen werden zur Umsetzung in Magdeburg empfohlen und 

bilden die Ausgangsbasis für die Maßnahmenkonzeption. 

3.2.1. SELBSTSTÄNDIG GEFÜHRTE RADVERKEHRSANLAGEN 

Die Breite von mindestens 4,00 m frei geführter Radwegbreite, d.h. unabhängig vom MIV auf selbstständig 

geführten Trassen, ŜǊƎƛōǘ ǎƛŎƘ ŀǳǎ ŘŜƳ .ŜƎŜƎƴǳƴƎǎŦŀƭƭ αнҌнά (2,00 m + 2,00 m), d.h. von je zwei nebenei-

nander fahrenden Radfahrenden (2,00 m Regelmaß der ERA 2010 für Einrichtungsradwege). Dabei ist be-

reits eine Reduzierung gegenüber dem Begegnungs- und Überholabstand zwischen den Radfahrenden be-

rücksichtig. Im Ausland sind hier teils breitere Querschnitte gefordert. Bei der RVR reduziert sich der Quer-

schnitt auf αнҌмά (2,00 m + 1,00 m), d.h. einem Paar Radfahrender nebeneinander im Begegnungsfall mit 

einem einzelnen Radfahrenden. 

Der separate Gehweg (im RASt06-Regelmaß von 2,50 m für Gehwege) ist immer dann nötig, wenn im Sied-

lungsbereich oder siedlungsnah mit relevantem Fußverkehr zu rechnen ist6. Dass sich zu Fuß Gehende oft 

ƴƛŎƘǘ ŀƴ αƛƘǊŜƴ ²ŜƎά ƘŀƭǘŜƴΣ ƛǎǘ ƛƴ ŘŜǊ tǊŀȄƛǎ auf RSV meist kein großes Problem; ab einer Gesamtbreite von  

7,00 m ist beispielsweise auch auf Flusspromenaden meist genug Platz für Fuß- und Radverkehr. Wichtig 

dabei ist dann jedoch, dass es außerhalb des Querschnitts ausreichend Aufenthaltsflächen für den Fußver-

kehr gibt. Die Spitzenzeiten von Spazierenden und pendelnden Radfahrenden überschneiden sich in der 

Regel nicht. Im innerörtlichen Straßenraum wird von separaten Gehwegen ausgegangen; im Außerortsbe-

reich werden in der Regel geringe Fußverkehrsdichten auf der gemeinsamen Seitenanlage angenommen.  

 
6 IN DER FGSV WERDEN DIE BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN SCHWELLENWERTE FÜR FUßVERKEHRSAUFKOMMEN IN DER SPITENZSTUNDE DES RADVERKEHRS 

NOCH KONTROVERS DISKUTIERT 

Abb. 7: Radschnellverbindung - Regelquerschnitt nach FGSV-Arbeitspapier 2014 (eigene Darstellung) 
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Im städtischen Straßennetz gibt es ebenfalls Breitenstandards für eine einseitige (platzsparendere) Führung 

sowie eine beidseitige Führung (an Knoten z.T. leichter integrierbar). Je nach Abbiegebedarfen und anlie-

genden Nutzungen sollten nach Erfahrungen aus den Niederlanden beidseitig Zweirichtungsradwege vorge-

sehen werden, um falsch Fahrende auf linksliegenden Radwegen und Fahrbahnquerungen zu vermeiden.  

An Knotenpunkten können mehrere Maßnahmen zur Einhaltung der Standards für Reisezeiten an RSV er-

griffen werden. An lichtsignalgeregelten Knotenpunkten können steuerungstechnische Maßnahmen die 

Flüssigkeit und Sicherheit des Radverkehrs verbessern (z.B. Koordinierung, Alles-Rot-/  Sofort-Grün-Steue-

rung). An Rechts-Vor-Links Knotenpunkten kann eine RSV bevorrechtigt werden oder Minikreisverkehre 

bzw. kleine Kreisverkehre für eine gesteigerte Flüssigkeit des Radverkehrs sorgen. Bei mittleren Kfz-Ver-

kehrsstärken ist der Vorrang der RSV an Querungsstellen insbesondere dort zu prüfen, wo das Verkehrsauf-

kommen des MIV geringer als der des Radverkehrs ist. An hoch belasteten Straßen sind (z.B. gerade in den 

Niederlanden) Unterführungen oder Brücken als Ingenieurbauwerke Teil des baulichen Repertoires. 

3.2.2. GETRENNTE GEH-/  RADWEGE IM EINRICHTUNGSBETRIEB 

Bauliche Radwege sollten innerorts in einer Breite von 3,00 m (RSV) bzw. 2,50 m (RVR) ausgeführt werden. 

Die angrenzen Gehwege sollten 2,50 m breit sein und eine taktile Trennung von 0,3 ς 0,6 m zum Radweg 

erhalten. Außerorts können die Gehwege, wenn diese notwendig sind, in einer Breite von 2,00 m realisiert 

Abb. 9: Musterquerschnitt getrennte Geh-/Radwege (eigene Darstellung) 

Abb. 8: Selbstständiger Geh-/Radweg im RSV-Standard in Berlin (Markierungen fehlen, da keine 
Radschnellverbindung) (eigenes Foto) 
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werden. Der Sicherheitsabstand zur Fahrbahn und Längsparkständen sollte 0,75 m betragen. Grundsätzlich 

sollten bauliche Radwege jedoch nicht mit Längsparkständen auf der Fahrbahn kombiniert. Die Einmündun-

gen untergeordneter Straßen sollten angehoben werden und mit sinusförmigen Rampensteinen ausgeführt 

werden. Diese so hergestellte Rad- und Gehwegüberfahrten erhöhen Komfort und Sicherheit des Rad- und 

Fußverkehrs gleichermaßen und verdeutlichen den Vorrang. Als Alternative bleiben die Markierung von 

Furten und die Nullabsenkung des Radwegs, um stoßfreies Fahren zu ermöglichen. Die Sichtdreiecke sind 

unbedingt von parkenden und haltenden Fahrzeugen, z.B. durch bauliche Absperrungen oder die Anlage 

von Fahrradabstellanlagen (Anlehnbügel), freizuhalten. 

3.2.3. GETRENNTE GEH-/  RADWEGE IM ZWEIRICHTUNGSBETRIEB 

Zweirichtungsführungen von baulichen Radwegen müssen innerorts mit besonders großer Sorgfalt im Hin-

blick auf die Verkehrssicherheit geplant werden. Zweirichtungsradwege sollten 4,00 m (RSV) bzw. 3,00 m 

(RVR) breit sein. Es gelten die gleichen Werte für Sicherheitsabstände und taktile Elemente wie bei Einrich-

tungsradwegen (siehe Kap. 3.2.2). Zweirichtungsführungen bieten sich vor allem an, um außerorts Flächen-

versiegelungen zu reduzieren und um Kosten zu senken. Innerorts können sie ebenfalls aufgrund des gerin-

geren Flächenbedarfs in beengten Straßenquerschnitten zum Einsatz kommen. Insbesondere an Knoten-

punkten sind dann jedoch mögliche Konflikte sorgfältig zu bewerten und abzuwägen. Der Einsatz von Zwei-

richtungsführungen innerorts sollte daher zum Beispiel auf Abschnitte beschränkt werden, an denen sehr 

wenige Ein-/Ausfahrten und Einmündungen auftreten. Konfliktflächen sollten rot eingefärbt werden und 

durch Piktogramme, Aufpflasterungen (Rad-/ Gehwegüberfahrten) und Beschilderungen auf den linksseiti-

gen Radverkehr hingewiesen werden. 

  
Abb. 10: Musterquerschnitt Zweirichtungsradweg innerorts (eigene Darstellung) 
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3.2.4. GEMEINSAME GEH-/  RADWEGE 

Gemeinsame Geh-/Radwege sollten auf RSV vermieden werden und kommen nur Ausnahmefällen zur An-

wendung, wenn keine andere Führungsform in Betracht kommt (Zwangspunkte, Engstellen u.a.). Die Quer-

schnitte sollten eine Breite von mindestens 3,50 m (bei RVR) und Fußverkehrsstärke weniger als 25 bzw. 40 

zu Fuß Gehende in der Spitzenstunde betragen. In Gebieten mit Erholungsfunktion sollte die gemeinsame 

Führung des Rad- und Fußverkehrs ausgeschlossen werden.  

3.2.5. RADFAHRSTREIFEN 

Radfahrstreifen sind ein wichtiges Standardelement der innerörtlichen RVA und haben sich aufgrund der 

guten Sichtbarkeit der Radfahrenden im Sichtfeld sicherheitstechnisch bewährt. Entlang von RSV sollten 

Radfahrstreifen in einer Breite von 3,00 m (RSV) bzw. 2,50 m (RVR) (inkl. Markierung) ausgeführt werden. 

Zu beachten ist jedoch die Berücksichtigung ausreichender Sicherheitstrennstreifen (mind. 0,75 m) zu 

Längsparkständen. Schräg- und Querparkstände sollten im Zuge von RSV vermieden oder größere Sicher-

heitstrennabstände markiert werden. Zudem sind Parkverstöße auf Radfahrstreifen ein zunehmendes Prob-

lem v.a. im Lieferverkehr. Bei erwartbarem häufigem Lieferverkehr sind ausreichende Ladezonen im Stra-

ßenquerschnitt einzuordnen und die Radfahrstreifen ggf. durch Poller (geschützte Radfahrstreifen) gegen 

Falschparken abzusichern. Zur Verbesserung der subjektiven Sicherheit und bei hohen Kraftfahrzeugstärken 

können zur Fahrbahn Sperrflächen als Sicherheitstrennstreifen markiert werden. Radfahrstreifen können 

mit baulichen Radwegen als asymmetrische Querschnitte kombiniert werden. 

  

Abb. 11: Musterquerschnitt gemeinsame Geh-/Radwege (eigene Darstellung) 

 

Abb. 12: Musterquerschnitt Radfahrstreifen (eigene Darstellung) 
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3.2.6. SCHUTZSTREIFEN 

Schutzstreifen sollten nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen und können mit baulichen Radwegen als 

asymmetrische Querschnitte kombiniert werden. Da nach aktueller Rechtsprechung auch auf Schutzstrei-

fen ein Überholabstand von ca. 1,50 m zu Radfahrenden einzuhalten ist, sollte in beengten Querschnitten 

nach Alternativen zum Schutzstreifen im Mindestmaß nach ERA (2010) (1,25 m) gesucht werden. Entlang 

von RSV und RVR ist eine Breite von 2,00 m anzustreben und ausreichende Sicherheitsbereiche zu parken-

den Fahrzeugen (mind. 0,75 m) vorzusehen.  

3.2.7. MISCHVERKEHR UND FAHRRADSTRAßEN 

Die Frage der Führungsform im Mischverkehr ist komplex und sicher auch eine Frage der lokalen Radkultur. 

Im Entwurf der H RSV werden aktuell folgende Einsatzbedingungen der Mischung der Verkehrsmittel ent-

lang von RSV und RVR, in Abhängigkeit von der Kfz-Verkehrsstärke und der zulässigen Höchstgeschwindig-

keit, vorgeschlagen: 

Führungsform Innerorts Außerorts 

Mischverkehr (Nur RVR) 

- Tempo 50 

- Tempo 30 

- Tempo 20 

Mischverkehr (Nur RVR) 

- 

Җ мΦллл YŦȊκ¢ŀƎ 

Җ нΦрлл YŦȊκ¢ŀƎ 

Mischverkehr (Nur RVR) 

Җ мΦллл YŦȊκ¢ŀƎ 

- 

- 

Fahrradstraße Җ нΦрлл YŦȊκ¢ŀƎ Җ нΦрлл Kfz/Tag 

Radweg/Radfahrstreifen > 2.500 Kfz/Tag > 2.500 Kfz/Tag 

Tabelle 4: Übersicht empfohlener Einsatzbereiche für RVR nach Kfz-Verkehrsstärken (nach FGSV H RSV, unveröffentlichter Entwurfsstand März 
2019) 

In einigen Projekten, wie z.B. einer langen Radpremiumroute quer durch Bremen, machen Fahrradstraßen-

lösungen mehr als die Hälfte der Streckenlänge aus. Dies liegt beispielsweise an fehlenden Flächenverfüg-

barkeiten in Hauptstraßen mit Straßenbahnverkehr oder einer hohen Dichte von Lichtsignalanlagen (LSA), 

bei der ohne Koordinierung auf Radverkehrstempo ein hoher Reisezeitverlust auf der RSV auftreten würde. 

Standards für Fahrradstraßen im Zuge von Hauptradrouten sind noch nicht gefestigt und bundeseinheitlich 

diskutiert, weil noch Forschungsergebnisse des bis Ende 2019 laufenden BASt-Projekts zu Fahrradstraßen 

der Bergischen Universität Wuppertal ausstehen. Aus den bisherigen Praxiserfahrungen und Förderbestim-

mungen von Ländern ergibt sich jedoch schon jetzt folgender Anforderungskatalog:  

¶ Fahrgassenbreite von mindestens 4,00 m zzgl. Sicherheitsabstand zu parkenden Fahrzeugen 
(siehe Abb. 6), jedoch wegen der Fahrgeschwindigkeit des meist verbleibenden Kfz-Ver-
kehrs bei formal Tempo 30 möglichst keine Fahrbahnbreiten um 7,00 m oder mehr; in der 
Diskussion zu H RSV wird für RSV auch der höhere Standard von 5,00 m Fahrbahnbreite dis-
kutiert.  

¶ In der Regel Vorrang gegenüber querenden Erschließungsstraßen (durch StVO-Beschilde-
rung oder Aufpflasterung der Einfahrten) 

¶ Kennzeichnung der Route durch Piktogramme, Punktereihen, Einfärbungen  



   
 

 

     

© 2020| team red | Seite 35 Bericht vom 02.09.2020 

    

Über die amtliche Markierung hinaus sollen RSV mit einer ς nach Möglichkeit bundesweit einheitlich anzu-

wendenden ς informellen Kennzeichnung versehen werden. Sie sind i.d.R. keine anordnungspflichtigen 

StVO-Markierungen, sondern Kennzeichnungen (mit Kommunikationszweck zur Verdeutlichung der beste-

henden Regelung) in der Zuständigkeit der Straßenbaulastträger. Diese Begleitstriche dienen der optischen 

Betonung der hohen Hierarchiestufe der Radverkehrsverbindung sowie der Verdeutlichung der Linienfüh-

rung auch bei wechselnden Arten der Radverkehrsführung. Aus verkehrsrechtlichen Erwägungen soll für die 

KennȊŜƛŎƘƴǳƴƎ Ǿƻƴ w{± ǳƴŘ w±w ŘƛŜ CŀǊōŜ α±ŜǊƪŜƘǊǎƎǊǸƴά όw![ слнпύ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Das Parken und Halten von Pkw wird zu einem Umsetzungshindernis für eine funktionierende Fahr-

radstraße, wenn Gefährdungen beim Rangieren und durch das Öffnen der Autotüren nicht möglichst ausge-

schlossen werden können. Ein politischer Beschluss zur RSV sollte Grundlage für ein entsprechendes Park-

raummanagement sein. Je nach Radverkehrsdichte können lokal Lösungen mit Augenmaß verhandelt wer-

den, die einzelne Stellplätze (z.B. einzeln in einer Parkverbotszone markierte Stellplätze) im Fahrbahnraum 

ertragen können. Damit wächst z.B. auch in Baugebieten mit ausreichend Parkplätzen auf Privatgrundstü-

cken der Druck, dass Anwohnerinnen und Anwohner ihre Privat-Kraftfahrzeuge nicht mehr im öffentlichen 

Raum abstellen.  

Andere Sonderführungsformen sind nicht oder nur ausnahmsweise für RSV oder RVR geeignet (siehe Ta-

belle 2). Diese Frage stellt sich zum Beispiel in verkehrsberuhigten Bereichen in zentraler Lage im Netz, die 

andernfalls einen Umweg erfordern. 

  

Abb. 13: Einsatz einer Piktogrammkette im Mischverkehr 
όα{ƘŀǊǊƻǿάύ ƛƴ CǊŀƴƪŦǳǊǘ ŀƳ aŀƛƴ όŜƛƎŜƴŜǎ Cƻǘƻύ 

Abb. 14: Einsatz von Piktogrammketten in Fahrradstraßen in 
Verbindung mit Sicherheitstrennstreifen zu Parkständen in 
Frankfurt am Main (eigenes Foto) 

Abb. 15: Radschnellverbindung in der Fahrradstraße - Regelquerschnitt nach FGSV (2014) (eigene Darstellung) 
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Abb. 16: Visualisierung einer Fahrradstraße mit seitlichen Begrenzungsstrichen der Fahrgasse (eigene Darstellung) 

3.2.8. WIRTSCHAFTSWEGE (LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE WEGE) 

Landwirtschaftlicher Verkehr ist eine weitere Verkehrsmittelgruppe auf frei geführten Wegen außerorts, für 

die sich die Frage der Verträglichkeit mit einer Hauptroute des Radverkehrs stellt. Auch hierzu ist der Ent-

wurfsstand der H RSV in der FGSV noch nicht klar. Tendenziell wird der Bau separater RVA gefordert, wenn 

mit einer stärkeren Beanspruchung mit landwirtschaftlichen Maschinen im ländlichen Wegenetz aufgrund 

der Netzgestaltung zu rechnen ist. Dann wird der Fußverkehr mit auf dem landwirtschaftlichen Weg ge-

führt. Bei Mischung mit dem Radverkehr ist auf jeden Fall eine volle Verkehrssicherungspflicht (anders als 

eingeschränkte Verkehrssicherungspflicht bei landwirtschaftlichen Wegen) zu organisieren.  

Wichtig ist bei der Bemessung von Brücken und Unterführungen im Zuge von RSV, dass abseits der Straßen 

die Größe von Betriebs- und Notarztfahrzeugen berücksichtigt wird. 

Abb. 17: Musterquerschnitt Radschnellverbindung auf Wirtschaftswegen (eigene Darstellung) 
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3.3. KNOTENPUNKTGESTALTUNG 

3.3.1. BEVORRECHTIGUNG DES RADVERKEHRS 

Selbstständig geführte RSV sollten, wenn sie plangleich auf Erschließungsstraßen bzw. Straßen mit unterge-

ordneter Bedeutung treffen (geringere Verkehrsstärke als entlang der RSV oder Einzelfallprüfung), bevor-

rechtigt werden. Als Maßnahmen kommen vor allem die Herstellung von Aufpflasterungen oder Markierun-

gen auf der Kreuzungsfläche in Betracht. In beiden Fällen erfolgt eine Beschilderung mit Z 206 StVO (Halt, 

Vorfahrt gewähren) oder Z 205 StVO (Vorfahrt gewähren) in Verbindung mit Zusatzzeichen 1000-32. Bei 

hohem Fußverkehrsaufkommen kann die Querung in Verbindung mit einem Fußgängerüberweg (FGÜ) 

kombiniert werden. 

    

In Mischverkehrsführungen, z.B. auf Fahrradstraßen, sollte eine Bevorrechtigung der Fahrradstraße erfol-

gen. Bei nicht mehr als drei hintereinanderliegenden Bevorrechtigungen kann dies mit Z 301 StVO (Vor-

fahrt) erreicht werden. In Einzelfällen ist zu prüfen bzw. zu evaluieren, ob hierdurch auch eine Beschleuni-

gung des Kfz-Verkehrs auftritt bzw. aufgetreten ist. Alternativ sind Gehwegüberfahrten bzw. angehobene 

Fahrbahnen mit abgesenkten Bordsteinen in untergeordneten Einmündungen möglich. Hier greift § 10 

StVO (Überfahren eines Bordes) und erübrigt eine vorfahrtregelnde Beschilderung.  

Die Aufpflasterung von Einmündungsbereichen wird grundsätzlich bei abknickenden Vorfahrten empfohlen, 

da hier die ausschließliche Verdeutlichung des Vorrangs über Verkehrszeichen und Markierungen unzurei-

chend sein kann. Flächige farbliche Einfärbungen der Kreuzungsbereiche z.B. in Verkehrsgrün oder Rot kön-

nen an konfliktreichen Knotenpunkten zusätzlich die Aufmerksamkeit steigern. 

Die Vorgaben der ERA 2010 (Sichtbarkeit und Freihaltung der Sichtdreiecke von Sichthindernissen/Parken, 

Nullabsenkung von Borden, homogene Linienführung) sollten eingehalten werden. 

3.3.2. GLEICHBERECHTIGUNG DES RADVERKEHRS 

Trifft die RSV auf als gleichrangig zu bewertende Straßen, d.h. sind die Verkehrsströme ähnlich stark, wer-

den die Knotenpunkte ohne gesonderte bauliche oder verkehrsorganisatorische Maßnahmen als Rechts-

vor-Links-Kreuzungen ausgebildet. Alternativ hierzu bieten sich bei entsprechender Flächenverfügbarkeit 

kleine Kreisverkehre (ca. 26 bis 40 m Außendurchmesser) oder Mini-Kreisverkehre (ca. 13 bis 22 m Außen-

durchmesser) an. Letztere bestehen aus einer vollständig überfahrbaren Mittelinsel und bieten ein hohes 

Maß an Verkehrssicherheit. Kreisverkehre eignen sich zudem gut zur Dämpfung des Geschwindigkeitsni-

veaus des Kraftfahrzeugverkehrs. Bislang abknickende Vorfahrten im Bestand könnten ebenfalls durch 

Mini-Kreisverkehre ersetzt werden. 

Abb. 18: Bevorrechtigung einer Fahrradstraße in Waren (Müritz) 
(eigenes Foto) 

Abb. 19: Bevorrechtigung einer Radhauptachse gegenüber 
querender Fahrradstraße in Hannover (eigenes Foto) 
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3.3.3. WARTEPFLICHTIGE QUERUNGEN 

Wartepflichtige Querungen im Zuge von RSV sollten vermieden werden. Häufig ist dies jedoch vor allem 

innerorts nicht durchgängig möglich. Entsprechende Querungen können bei besonders hohen Verkehrsstär-

ken des zu querenden Stroms mit Mittelinseln und geteilten Mittelinseln abgesichert werden. Geteilte Mit-

telinseln können auch für gesichertes Abbiegen zum Einsatz kommen. Querungshilfen an Strecken mit que-

rendem Straßenbahnverkehr erfordern bauliche und verkehrsorganisatorische Besonderheiten. Hierfür bie-

ten sich z.B. Aufstellflächen im Seitenraum oder angrenzend an die Gleisanlagen an. 

    

3.3.4. SIGNALGEREGELTE KNOTENPUNKTE 

Um eine Systematisierung und Standardisierung eingesetzter Führungsformen und Knotenpunktlösungen 

zu erreichen, wurden, erstmals durch das Land Baden-Württemberg, Musterlösungen entwickelt. Das Land 

Hessen hat diese 2018/2019 aufgegriffen und auf den neuesten Stand der Technik aktualisiert. Diese Mus-

terlösungen eignen sich für den bundesweiten Einsatz und sind dementsprechend flächendeckend an Stan-

dard-Streckenabschnitten und einfachen Knotenpunkten einsetzbar. Große, lichtsignalgeregelte Knoten-

punkte erfordern immer Einzelfallbetrachtungen und Sonderlösungen und können deshalb nicht im Rah-

men von Musterlösungen abgebildet werden. Die Musterlösungen für Strecken und Knotenpunkte können 

Anhang E entnommen werden. 

    

Abb. 20: Geteilte Mittelinsel mit FGÜ in Köln (eigenes Foto) Abb. 21: Querungshilfe bzw. Aufleitung für den Radverkehr mit 
querendem Tram-Verkehr (Bremen) (eigenes Foto) 

Abb. 22: Aufstellbereich für indirektes Linksabbiegen mit separa-
tem Signalgeber für den Radverkehr in Leipzig (eigenes Foto) 

Abb. 23: Aufgeweiteter Radaufstellstreifen in Bremen (eigenes 
Foto) 
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Zum Standardrepertoire der Regelung von Abbiegebeziehungen des Radverkehrs an Knotenpunkten 

gehören u.a. die Einrichtung von Aufstellflächen für indirektes Linksabbiegen (vgl. Abb. 22) und aufge-

weitete Radaufstellstreifen (vgl. Abb. 23). 

Darüber hinaus kommen Fahrradweichen, Fahrradschleusen und in Abbiegestreifen integrierte Schutzstrei-

fen in Betracht. Ergänzend kann in Bezug auf die Signalisierung bei passendem Knotenpunktabstand eine 

Koordinierung der Lichtsignalanlagen auf den Radverkehr (ca. 20 km/h) erfolgen (Grüne Welle, vgl. Abb. 

24). 

Sind Querungen an signalgeregelten Knotenpunkten nicht zu vermeiden, sollte geprüft werden, ob eine 

Grünanforderung durch vorgelagerte Detektoren in den RVA (z.B. Induktionsschleifen, Videodetektion) o-

der vorgelagerte Taster beschleunigt bzw. priorisiert werden kann. Nachfolgender Radverkehr sollte die 

Grünzeit verlängern können. In Städten wie Oldenburg oder Rotterdam werden hierfür Wärmebildkameras 

eingesetzt. Der Radverkehr wird somit in der verkehrsabhängigen Signalsteuerung gleichberechtigt zum 

Kfz-Verkehr berücksichtigt.  

Eine Alternative ist eine Dauer-Grünschaltung des Radverkehrs an geeigneten Knotenpunkten. Hier muss 

der Kfz-Verkehr über Detektoren eine Grünanforderung initiieren. Fuß- und Radverkehr sollten grundsätz-

lich getrennt signalisiert werden. Die Qualitätsstufe C nach HBS sollte für den Radverkehr mindestens er-

reicht und im Regelfall Stufe B angestrebt werden (vgl. Kap. 3.1.1). 

  

Abb. 24: Beschilderung der grünen Welle an Radhauptachse in Kopenhagen (eigenes Foto) 
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3.4. HINWEISE FÜR BAU UND BETRIEB 

Grundsätzlich sollten die RVA im Zuge von RSV mit einem Oberflächenbelag aus Asphalt oder Ortbeton her-

gestellt werden. In Ausnahmefällen ist ungefastes Betonsteinpflaster möglich. Durch Pigmentbeimischun-

gen kann zudem der Asphalt beliebige Farbgebungen erhalten, was für Abschnitte in städtebaulich oder 

landschaftlich sensiblen Bereichen eine sinnvolle, aber kostentreibende Option darstellt. Erfahrungen hier-

mit wurden in Magdeburg bereits im Klosterbergegarten gesammelt. Neben den optischen Verbesserungen 

heizen sich hell gefärbte Asphaltflächen weniger auf und verfügen somit über Vorteile hinsichtlich des Um-

weltschutzes. Grundsätzlich empfiehlt sich bei Rad- und Fußverkehrsanlagen im Seitenraum die Aufpflaste-

rung und Herstellung einer Rad- und Gehwegüberfahrt. Durch sinusförmige Rampensteine können für den 

Fahrzeugverkehr ausreichend sichere und komfortable Anrampungen geschaffen werden (vgl. Abb. 25). 

Entsprechende Aufpflasterungen erzeugen eine erkennbare Abgrenzung vom Nebennetz und steigern den 

Komfort für den Rad- und Fußverkehr. Sie sorgen somit für eine deutliche Attraktivierung des Straßenraums 

und zugleich eine Senkung der Abbiegegeschwindigkeiten des Kfz-Fahrverkehrs, was der Verkehrssicherheit 

zu Gute kommt. Neben den baulichen Aspekten müssen hohe Standards auch in Bezug auf Reinigung und 

Winterdienst eingehalten werden. Bauliche Mängel, Beschädigungen und Gefahrenstellen müssen 

schnellstmöglich behoben und ausgebessert werden. Die Möglichkeit, Schäden oder Verschmutzungen per 

Online-Formular, auf einer Onlinekarte oder per Telefon zu melden, sollte diesbezüglich gebündelt angebo-

ten werden. Der Winterdienst sollte RSV und RVR sowie das Radhauptnetz entsprechend in die Räum- und 

Streupläne integrieren. 

3.4.1. BELEUCHTUNG 

Ortsfeste Beleuchtung sollte innerorts entlang der RSV und RVR mit einer Stärke von 3 bis 7 Lux eingeplant 

werden. Insbesondere auf Brücken, in Unterführungen, an Engstellen und an Kreuzungen ist eine adäquate 

Abb. 25: Geh-/Radwegüberfahrt in Bremen (eigenes Foto) 
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Beleuchtung sicherzustellen. Auch außerorts sollte diese geprüft werden. Dort kann eine dynamische und 

mit energiesparenden LEDs ausgestattete Beleuchtung eingesetzt werden. Die Beleuchtung kann, wie in 

den Niederlanden, durch entsprechende besondere Formgebung oder Farbgebung auch zum Marketing 

eingesetzt werden. Die Dynamisierung erfolgt in der Regel über Infrarotsensoren (PIR, kann träge reagie-

ren) oder Radarerfassung. Die Energieversorgung kann über Solarstromerzeugung an den Lichtmasten er-

folgen. Wo keine Beleuchtung möglich ist, sollten retroreflektierende Markierungen z.B. der Radwegränder 

zum Einsatz kommen. 

3.4.2. MARKIERUNGEN 

Tabelle 5: Übersicht über Markierungen im Zuge von RSV (vgl. Hessisches Ministerium für Wirtschaft und Verkehr und Wohnen (Hrsg.) 
2018/2019) 

Randmarkierung durchgehend (Typ-II) 

- Schmalstrich weiß (Breite: 12 cm) 

- retroreflektierend  

Randmarkierung unterbrochen 

- Blockmarkierung (Länge: 0,5 m, Lücke: 0,2 m, 
Breite: 0,25 m) 

- z.B. entlang von Parkständen  

Randmarkierung unterbrochen, Abgrenzung zum ruhenden 
Verkehr in Fahrradstraßen 

- Blockmarkierung (Länge: 0,5 m, Lücke: 0,2 m, 
Breite: 0,25 m) 

- z.B. entlang von Parkständen mit einem Ab-
stand von 0,5 ς 0,75 m 

- Unterstützend sollten Fahrradpiktogramme auf 
der Fahrbahn aufgebracht werden, um eine 
Verwechslung mit Schutzstreifen bei den Rad-
fahrenden zu vermeiden 

 

Mittelmarkierung vor Knotenpunkten 

- Schmalstrich unterbrochen (Länge: 1,00 m, Lü-
cke: 2,00 m) wenn Breite der RSVΥ җ оΣрл Ƴ 

 

Mittelmarkierung außerhalb von Knotenpunkten 

- Schmalstrich unterbrochen 

- Mittelmarkierung außerhalb von Knotenpunk-
ten: Schmalstrich unterbrochen (Länge: 1,00 m, 
Lücke: 5,00 m)  

- wenn Breite der RSV җ оΣрл Ƴ (i.d.R. nicht im 
Zuge von RVR) 

- zur Richtungstrennung an Knotenpunkten und 
Konfliktstellen (alternativ durchgezogene Linie) 

 

Markierung Radverkehrsfurt 

- an bevorrechtigten Querungen 

- Blockmarkierung unterbrochen (Länge: 0,50 m, 
Lücke: 0,20 m, Breite: 0,25 m) 

- Flächige Roteinfärbung vorrangig auf Konflikt-
flächen (Ein- und Ausfahrten) und Gefahren-
stellen 

 

Wartelinie 

- Z 341 StVO (verkleinerte Version) 

- Blockmarkierung unterbrochen (Länge: 0,50 m, 
Lücke: 0,20 m, Breite: 0,25 m) 
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Kohärenz, Einheitlichkeit und die Lesbarkeit im Raum sind wichtige Charakteristika, die über die Fahrbahn-

markierung entlang der RSV unterstützt werden können. Zudem werden dadurch Knotenpunkte, Einfädeln 

und vor Abkommen von der Fahrbahn bei schlechter Sicht (nachts, bei Regen) sicherer gestaltet. 

Bei Mischverkehrsführungen in Fahrradstraßen, Tempo-30-Zonen oder der gemeinsamen Führung mit dem 

Fußverkehr wird empfohlen, auf die Mittelmarkierung zu verzichten.  

Nach aktuellem Stand werden RSV für laufende Baufertigstellungen und zukünftige Routen mit einem grü-

nen Beistrich in Verkehrsgrün (RAL 6024) markiert. Dieser wird durchgängig an der Innenseite der Rand-

markierung aufgebracht (vgl. Abb. 26). 

3.4.3. WEGWEISUNG, SERVICE UND KOMFORT 

Die Wegweisung sollte durchgängig und konsistent sein und sich am etablierten Standard nach FGSV (Merk-

blatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr) orientieren. Wird für die RSV bzw. RVR ein Logo 

entwickelt, sollte dies mit Einschubplaketten an den entsprechenden Wegweisern angebracht werden.  

In Magdeburg selbst gibt es bislang kein durchgängig beschildertes Radverkehrsnetz. Hier wäre eine Neu-

entwicklung nach Abschluss einer vollständigen Netzkonzeption anzuraten. Insbesondere für Umsteiger aus 

dem monomodalen MIV ist eine Wegweisung wichtig, da ihnen viele mögliche Routen, Abkürzungen oder 

Alternativstrecken oft unbekannt sind. Bei der Beschriftung ist darauf zu achten, dass diese einen hohen 

Kontrast aufweist und die Schrift so dimensioniert wird, dass sie auch bei den angestrebten Reisegeschwin-

digkeiten auf einer RSV gut zu erfassen ist. 

Das Radnetz bzw. Netz an Vorrangrouten und Schnellverbindungen sollte auf einer gesonderten Website 

dargestellt werden, in Radroutenplaner und OpenStreetMap eingepflegt werden, sowie gedruckte Karten-

werke realisiert werden. Vor allem das Einpflegen in OpenStreetMap unterstützt die Routenfindung vieler 

Routing-Apps von Drittanbietern, da diese häufig auf den OpenStreetMap Datenbestand zurückgreifen. 

In der Vergangenheit wurde aufgrund der stark gestiegenen Nutzung von Pedelecs bzw. E-Bikes häufig an-

genommen, dass entlang touristischer Routen oder im Stadtgebiet auch für Alltagsverkehre Ladestationen 

erforderlich sind. Die technische Entwicklung sorgt jedoch mittlerweile dafür, dass Pedelecs mit einer La-

dung problemlos 80 km und mehr zurücklegen können. Bereits umgesetzte Ladestationen für Pedelecs wer-

den häufig nicht oder nur sehr wenig genutzt, da die Radfahrenden ihr Ladegerät mitführen müssten. An 

Abb. 26: Markierung und Piktogramme auf Radschnellweg Ruhr RS1 in Mühlheim/Ruhr (eigenes Foto) 
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ausgewählten Standorten kann Ladeinfrastruktur sinnvoll sein, kann dann aber häufig vor allem in Koopera-

tion mit lokalen touristischen Leistungsträgern realisiert werden. Gaststätten, Hotels oder Touristeninfor-

mationen können das Laden als Service anbieten.  

Sinnvoll ist der Bau und Betrieb hochwertiger zugangsgesicherter Fahrradabstellanlagen an den Schnittstel-

len zum ÖPNV/ SPNV. Dort können auch Lademöglichkeiten für Pedelec-Akkus, z.B. in Schließfächern, inte-

griert werden. Entlang der Strecke sind darüber hinaus Wasserspender, Unterstände mit Sitzgelegenheiten, 

Sanitäranlagen, Übersichtskarten und Servicepunkte denkbar. An den Servicepunkten können Self-Service-

Reparaturstände, Schlauchautomaten, Luftpumpen, Mülleimer und Werkzeuge, die für kleinere Reparatu-

ren nutzbar sind, angeboten werden. In der Region Frankfurt-Darmstadt werden derartige Servicepunkte 

mit einheitlich gestalteten mobilen, leicht demontier- und versetzbaren Anlagen erprobt. Alle Geräte und 

Anlagen für Servicepunkte sind bereits heute am Markt in standardisierter Form verfügbar oder können 

individualisiert werden. Dies kann den Markenauftritt der RSV bzw. RVR unterstützen (vgl. Abb. 29).  

   

Abb. 28: Reparatur- und Infopunkt in Malmö (Schweden, eigenes 
Foto) 

Abb. 29Υ α.ƛƪŜ {ǘŀǘƛƻƴά ς Reparatur-/Infopunkte (mobile Module) 
an RSV Darmstadt-Frankfurt am Main (eigenes Foto) 

Abb. 27: Wegweisungsstelen von Radrouten in Kopenhagen (DK) in auffälliger Gestaltung (eigenes Foto) 
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Insbesondere an Überschneidungen der RSV mit touristischen und freizeitorientierten Radrouten sind 

punktuelle bauliche Service-Elemente, die eine Grundausstattung (Luftpumpe, Reparaturmöglichkeit, Wit-

terungsschutz/Unterstand) bereithalten, attraktiv für Radreisende und Pendelnde gleichermaßen. 

Zusätzlich können entlang der RSV Komfortelemente wie schräg gestellte Müllkörbe (bekannt aus Kopenha-

gen) und Trittgerüste zum Festhalten beim Warten an Lichtsignalanlagen den Komfort für die Radfahren-

den steigern. Damit wird eine Wertschätzung für die Radfahrenden und ein Anforderungsverständnis mit 

positiver Imagewirkung nach außen kommuniziert. Zählstellen mit einem Display unterstützen die datenba-

sierte Arbeit der Radverkehrsförderung und sind ebenfalls ein einfaches Mittel der Außendarstellung. 

    

 

  

Abb. 30: Fußgeländer für bequemen Halt an einer LSA in Kopenha-
gen (eigenes Foto) 

Abb. 31: In Fahrtrichtung geneigte Müllkörbe in Kopenhagen (eige-
nes Foto) 
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4. KORRIDORERMITTLUNG UND POTENZIALANALYSE 

4.1. CHARAKTERISIERUNG DER REGION MAGDEBURG 

Die LH Magdeburg (Bevölkerungsstand 237.651) ist eines von drei Oberzentren des Landes Sachsen-Anhalt. 

Die Stadt an der Elbe grenzt an die Landkreise Börde (Bevölkerungsstand 171.311) und Jerichower Land 

(Bevölkerungsstand 89.830) sowie den Salzlandkreis (Bevölkerungsstand 189.783) (vgl. Statistisches Landes-

amt Sachsen-Anhalt 2019, Stand: 30.06.2019). Landkreise und Stadt bilden zusammen die Region Magde-

burg und den gleichnamigen regionalplanerischen Planungsverband. 

Die Gebietskulisse besteht aus dem Verdichtungsraum Magdeburg sowie dem umliegenden Gemeinden 

des ländlichen Raumes mit darin liegenden Grund- und Mittelzentren. Siedlungsstrukturell ist die Region 

Magdeburg dem Regionstyp der ländliche Region zugeordnet. 

Das Untersuchungsgebiet für die Identifikation möglicher Korridore ist durch einen Radius von bis zu 20 km 

Luftliniendistanz um den Alten Markt bzw. die Innenstadt Magdeburgs begrenzt. Innerhalb dieses Radius 

liegen die oben genannten Landkreise, das Mittelzentrum Schönebeck, sowie die Grundzentren Gommern, 

Irxleben, Wanzleben und Wolmirstedt. Die Mittelzentren Burg und Haldensleben liegen etwas außerhalb 

des Untersuchungsradius, sind aber wichtige Destinationen für Pendlerinnen und Pendler der Region. In 

Abstimmung mit dem interkommunalen Arbeitskreis, der das Projekt als Abstimmungsgremium begleitete, 

wurden diese daher in die Untersuchung einbezogen. Damit können mögliche Korridore von RSV die Ge-

biete folgender Gemeinden berühren: 

¶ Barleben 

¶ Biederitz 

Abb. 32: Untersuchungsraum ς 20-Kilometer-Radius um den Alten Markt (eigene Darstellung) 
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¶ Bördeland 

¶ Colbitz 

¶ Eilsleben 

¶ Hohe Börde 

¶ Loitsche-Heinrichsberg 

¶ Möser 

¶ Niedere Börde 

¶ Rogätz 

¶ Stadt Barby 

¶ Stadt Burg 

¶ Stadt Haldensleben 

¶ Stadt Gommern 

¶ Stadt Schönebeck 

¶ Stadt Möckern 

¶ Stadt Wanzleben-Börde 

¶ Sülzetal 

¶ Westheide 

¶ Wolmirstedt 

¶ Zielitz 

4.1.1. RAUMSTRUKTURELLE BESONDERHEITEN DER REGION MAGDEBURG 

Das Stadtgebiet Magdeburgs verfügt über eine maximale Nord-Süd-Ausdehnung von 22,7 km und eine ma-

ximale Ost-West-Ausdehnung von 16,9 km. Große Industrie- und Gewerbegebiete im Stadtgebiet befinden 

sich im Norden (Rothensee) und im Süden (Buckau, Salbke) der Stadt. Die Elbe stellt einen wesentlichen 

Zwangspunkt für alle verkehrlichen Erschließungen dar. Östlich der Elbe befinden sich vor allem wichtige 

Freizeitziele (bedeutende Sportstätten, Parks und Erholungsgebiete). 

Das Umland ist durch eine kleinteilige Siedlungsstruktur geprägt, die zur Bildung großer Einheitsgemeinden 

im Zuge der letzten Gebietsreform geführt hat. Durch einen erheblichen nachholenden Suburbanisierungs-

prozess in den 1990er Jahren verlor die LH Magdeburg vor allem an Gemeinden nördlich und östlich der 

Stadtgrenze an Bevölkerung. In gleichem Maße siedelten sich zahlreiche Unternehmen in Gewerbegebieten 

außerhalb der Stadtgrenze an, was zu engen Pendelverflechtungen vor allem mit dem Landkreis Hohe 

Börde führt. Eine Besonderheit ist die kurze Distanz (ca. 6 km) zum unmittelbar an die südliche Stadtgrenze 

anschließende Mittelzentrum Schönebeck (31.262 Einwohner). 

4.1.2. MODAL SPLIT 

Auf Ebene der Gesamtstadt Magdeburg gliedert sich der Modal Split, d.h. der Anteil der Verkehrsmittel an 

den Wegen pro Person und Tag (alle Wege), wie folgt: 

¶ 46 % MIV-Fahrende bzw. MIV 

¶ 15 % ÖPNV 
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¶ 13 % Fahrrad 

¶ 27 % Zu Fuß (vgl. TU Dresden 2013, Mobilität in Städten (SrV)) 

Der Radverkehrsanteil in der LH Magdeburg bewegt sich dabei auf einem mittleren Niveau im Vergleich zu 

anderen Großstädten der gleichen Größenklasse. Den Spitzenwert im SrV 2013 Städtevergleich besitzt Bre-

men mit 23,4% Radverkehrsanteil an allen Wegen.  

4.1.3. ANBINDUNG SPNV 

Für die Konzeption der RSV sind vor allem die Anknüpfungspunkte an den SPNV als Gelegenheit zum Um-

stieg und Abkürzung von Relevanz. Dies ist in Sachsen-Anhalt umso relevanter, da die Fahrradmitnahme im 

SPNV kostenlos erfolgen kann. 

Relevant sind insbesondere folgende Relationen mit den entsprechenden Bahnhöfen bzw. Haltepunkten: 

Relation Linie 

Schönebeck - Magdeburg - Stendal S1 

Magdeburg - Burg RB 31, RE 1 

Magdeburg - Haldensleben RB 36 

Magdeburg - Sülzetal RE 11, RE 21, RE 31 

Magdeburg - Niederndodeleben RB 40 

Magdeburg - Gommern RB 42, RE 13, RE 15 

Tabelle 6: Überblick über relevante SPNV-Verbindungen in der Region Magdeburg 

4.1.4. RADNETZ DER LANDESHAUPTSTADT MAGDEBURG UND LANDESRADNETZ SACHSEN-ANHALT 

Für die LH Magdeburg wurde im Zuge der Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes im Jahr 2004 das Rad-

netz in ein αǊƻǘŜǎά ǳƴŘ ein αƎǊǸƴŜǎά bŜǘȊ ǳƴǘŜǊǘŜƛƭǘΦ 5ŀǎ αroteά Netz umfasst Netzbestandteile, die entlang 

von Hauptverkehrsstraßen verlaufen und über separate RVA ǾŜǊŦǸƎŜƴΦ 5ŀǎ αƎǊǸƴŜά bŜǘȊ ǾŜǊläuft weitge-

hend über Wohn- und Erschließungsstraßen und verfügt in der Regel über keine separaten RVA. Hier kön-

nen Radfahrende entweder im Mischverkehr die Fahrbahn nutzen oder sie sind auf selbständig geführten 

Radwegen bzw. gemeinsamen Geh- und Radwegen, z.B. durch Grünzüge und Parkanlagen, unterwegs. 

Das Radverkehrsnetz des Landes Sachsen-Anhalt ist bislang vorrangig auf den Freizeitverkehr bzw. auf tou-

ristische Verkehre ausgerichtet. Eine durchgehende und flächendeckende Wegweisung, wie sie beispiels-

weise der Freistaat Sachsen derzeit umsetzt, gibt es in Sachsen-Anhalt nicht. Das Netz weist darüber hinaus 

zahlreiche Lücken auf und wurde durch die Fokussierung auf Freizeitverkehre nicht mit den für die vorlie-

gende Studie bedeutsamen Eigenschaften Durchgängigkeit und Direktheit konzipiert. Eine Überarbeitung 

des Netzes mit der Einbeziehung des Alltagsverkehrs ist in Bearbeitung. 

4.1.5. TOPOGRAFIE 

Als Teil der Norddeutschen Tieflandsbucht ist die Region überwiegend topografisch unbewegt und flach. 

Lediglich westlich der LH Magdeburg steigt die Reliefenergie im Gebiet der Gemeinden Irxleben und Nie-

derndodeleben, im Übergang zum Börde-Hügelland, leicht an. Höchste Erhebung ist dabei der Große Wart-

berg mit einer Höhe von 145,7 m ü.NN. Die Stadt Magdeburg selbst liegt auf einer Höhe von 55 m ü. NN. 
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4.2. KORRIDORERMITTLUNG IN DER REGION MAGDEBURG 

4.2.1. METHODIK ZUR ABGRENZUNG UND BEWERTUNG DER KORRIDORE 

Für die Region Magdeburg lagen keine vorab definierten Korridore für Radschnellverbindungen vor. Bevor 

daher mögliche Linienführungen von RSV erarbeitet werden konnten, waren in einem ergebnisoffenen Pro-

zess zunächst Korridore für mögliche Trassen zu identifizieren. Von Luftlinienverbindungen ausgehend, 

wurden die vorhandenen Siedlungsstrukturen, naturräumliche Ausgangsbedingungen und Verkehrswege in 

einem Umkreis von 20 km um den Alten Markt in Magdeburg bei der Korridorkonstruktion berücksichtigt. 

Mit diesem Vorgehen konnten die Relationen mit einem Potenzial für RSV vorgeprüft werden, ohne bereits 

konkrete Linienführungen festlegen zu müssen.  

Um das Potenzial möglicher Korridore für RSV zu bestimmen, wurden zunächst folgende Aspekte geprüft: 

- Netzbedeutung der möglichen RSV (u.a. Verknüpfung zentraler Orte) 

- Arbeitspendlerverflechtungen 

- Verkehrsbeziehungen der LH Magdeburg mit den Umlandgemeinden 

- Siedlungsstruktur und Bevölkerungsschwerpunkte 

- Radnetz des Landes Sachsen-Anhalt 

Die Mittelzentren Haldensleben und Burg liegen etwas außerhalb der 20 km Untersuchungsradius. Auf-

grund ihrer Bedeutung in der Region Magdeburg wurden die Verbindungen in die beiden Gemeinden auf 

Wunsch des projektbegleitenden interkommunalen Arbeitskreises jedoch in die Untersuchung mit aufge-

nommen. Im Anschluss an die Korridorabgrenzung wurde die Eignung einzelner Korridore für eine vertie-

fende Analyse der Potenziale mit Hilfe einer Nutzwertanalyse hergeleitet. 

Nachdem die wesentlichen Quell-Ziel-Relationen für mögliche Untersuchungskorridore identifiziert werden 

konnten, wurden die Verläufe der Untersuchungskorridore entlang von Luftlinienverbindungen konstruiert. 

Die Korridore besitzen einen Radius von 1.000 m und bilden somit den Einzugsbereich der potenziellen RSV 

ab, d.h. den angenommenen Umweg, den Radfahrende bereit sind zu fahren, um zur RSV zu gelangen. Die 

Schnittmenge dieser Korridore mit räumlichen Daten ermöglichte eine erste Grobabschätzung der Potenzi-

ale der einzelnen Korridore. 
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4.2.2. NETZBEDEUTUNG 

RSV ǎƻƭƭǘŜƴ ƴŀŎƘ ŘŜƳ α!ǊōŜƛǘǎǇŀǇƛŜǊ wŀŘǎŎƘƴŜƭƭǾŜǊōƛƴŘǳƴƎŜƴά ŘŜǊ CD{± όнлмпύ ŘŜƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎǿŜƎŜkatego-

rien der Kategoriengruppen IR/AR II und III nach der Richtlinie für integrierte Netzgestaltung (RIN) entspre-

chen. Sie stellen somit innerhalb des Radverkehrsnetzes innergemeindliche (IR II und III) bzw. überregionale 

(AR II und regionale AR III) Verbindungen dar. Entsprechend eignen sie sich nicht nur für innerstädtische 

Schnellverbindungen, sondern auch für die Anbindung benachbarter Zentren, Vororten, Hauptarbeits-

schwerpunkten (z.B. große Gewerbegebiete) oder anderer Orte mit zentraler Funktion an ein Oberzentrum. 

Somit wurden in einem ersten Schritt, ausgehend von den zentralen Orten bzw. Entwicklungsschwerpunk-

ten aus dem Regionalplan, ein Luftliniennetz zwischen den relevanten Orten erzeugt (vgl. Abb. 33). 

 

4.2.3. PENDELVERFLECHTUNGEN 

Im Fokus der RSV stehen Berufs- und Ausbildungswege. Diese Alltagswege werden täglich zurückgelegt, 

wodurch sich ein hohes Entlastungspotenzial in Bezug auf Lärm- und Schadstoffemissionen sowie der po-

tenziellen Verlagerung von Fahrten des MIV auf das Fahrrad ergeben kann. Diese Verlagerung wird sich zu-

dem senkend auf die Kfz-Verkehrsbelastung des Straßennetzes auswirken. 

Aufgrund der hohen Arbeitsplatzzentralität weist die LH Magdeburg einen für solitäre Oberzentren erwar-

tungsgemäßen Überschuss von Einpendelnden auf. Das höchste Saldo aus Ein- und Auspendelnden kann 

hierbei für den Landkreis Börde konstatiert werden. 

  

Abb. 33: Zentrale Orte und Wunschliniennetz der in der Region Magdeburg (Quelle: Regionalplan Region Magdeburg, eigene Darstellung) 
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Stadt/Kreis sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte am Wohnort 

Einpendler Auspendler Saldo 

LH Magdeburg 91.149 45.533 27.860 +17.673 

Landkreis Börde 74.238 21.012 35.094 -14.082 

Landkreis Jerichower Land 35.787 8.325 16.683 -8.358 

Salzlandkreis 72.190 14.970 25.097 -10.127 

Tabelle 7: Pendlerverflechtung Magdeburg ς Landkreise 

In einem weiteren Schritt wurden die Gemeinden identifiziert, die in Relation zur LH Magdeburg bzw. im 

Raum Magdeburg untereinander die aufkommensstärksten Pendelverflechtungen aufweisen (siehe Abbil-

dung 3). 

Pendelrelation Einpendler nach MD Auspendler aus MD Summe 

Magdeburg - Haldensleben 883 1.734 2.617 

Magdeburg - Hohe Börde 3.101 1.034 4.145 

Magdeburg - Niedere Börde 1.072 250 1.322 

Magdeburg - Barleben 1.892 2.565 4.457 

Magdeburg - Zielitz 202 336 538 

Magdeburg - Wolmirstedt 1.456 537 1.993 

Magdeburg - Burg 1.506 1.158 2.664 

Magdeburg - Möser 1.365 222 1.587 

Magdeburg - Biederitz 1.710 472 2.182 

Magdeburg - Möckern 789 246 1.035 

Magdeburg - Gommern 1.179 298 1.477 

Magdeburg - Schönebeck 2.879 1.666 4.545 

Magdeburg - Bördeland 675 120 795 

Magdeburg - Sülzetal 1.765 1.605 3.370 

Magdeburg - Wanzleben-Börde 1.813 414 2.227 

Summe 22.287 12.657 34.944 

Tabelle 8: Arbeitspendlerverflechtungen LH Magdeburg ς Benachbarte Gemeinde7 

 

 
7 QUELLE: STATISTIK BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, STAND 30.06.2017 
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Entlang dieser Pendelrelationen mit der LH Magdeburg müssen zudem die Relationen zwischen den Ge-

meinden des Umlands für das Potenzial der RSV berücksichtigt werden.  

 

Die entsprechenden Pendleraufkommen können der nachfolgenden Tabelle 9 entnommen werden. Hier 

wurden die Ein- und Auspendelnden bereits aufsummiert. 

Pendelrelation Ein- und Auspendelnde 

Burg - Biederitz 414 

Burg - Möser 834 

Möser - Biederitz 172 

Barleben - Wolmirstedt 407 

Barleben - Zielitz 100 

Zielitz - Wolmirstedt 522 

Haldensleben - Hohe Börde 1.412 

Haldensleben - Niedere Börde 232 

Bördeland - Sülzetal 129 

Tabelle 9: Aufkommen von Ein- und Auspendelnden zw. Gemeinden des Untersuchungsgebiets 

  

Abb. 34: Pendlerverflechtung der Region Magdeburg mit der LH Magdeburg (Gemeindeebene) und Wunschliniennetz (Luftli-
nien) (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung) 
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Für die Potenzialabschätzung der Korridore wurden die Pendelaufkommen zwischen den Nachbargemein-

den Magdeburgs und der Stadt Magdeburg sowie den zwischengemeindlichen Pendelströmen der Nachbar-

gemeinden aufsummiert. 

Auf Basis der Luftlinienverbindungen wurden für die konstruierten Korridore weitere Faktoren untersucht: 

Es wurde die Lage von Gewerbe-, Handels- und Industrieflächen, die Bevölkerungsverteilung, sowie die 

Lage von Schulen und Hochschulen bzw. der Universität, mit der Lage und Ausdehnung der Korridore abge-

glichen, um Rückschlüsse über deren Potenzial als RSV zu erhalten. Abschließend wurden die Korridore be-

reits in diesem Stadium der Untersuchung auf räumliche Überschneidungen mit Schutzgebieten geprüft. 

Die nachfolgenden Kartendarstellungen visualisieren die genannten Aspekte und stellen die gebildeten Kor-

ridorverläufe dar, für die die direkten Luftlinien bereits entsprechend der Lage relevanter (Zwischen-)Ziele 

angepasst wurden. 

  

Abb. 35: Pendelverflechtung der Nachbargemeinden (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung) 
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4.2.4. INDUSTRIE- UND GEWERBEANSIEDLUNGEN 

Kleinräumige Daten zu Arbeitsplätzen lagen vorrangig in Form der Angaben der jeweiligen Verkehrszellen 

im Verkehrsmodell vor. Darüber hinaus wurden Gewerbe-, Handels- und Industrieflächen aus OpenStreet-

Map-Daten und dem Raumordnungskataster des Landes Sachsen-Anhalt zusammengetragen. Diese wurden 

bei der Konzeption die Linienführung und in der Abwägung möglicher Korridore mitberücksichtigt. 

 

Abb. 36: Gewerbe-, Handels- und Industrieflächen im Einzugsbereich der Korridore (Kartengrundlage: OpenStreet-
Map und Beitragende, eigene Darstellung) 
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4.2.5. BEVÖLKERUNGSVERTEILUNG 

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Korridorermittlung und Potenzialabschätzung ist die Bevölkerungs-

zahl. Hierfür wurde neben aktuellen Bevölkerungsdaten nach statistischen Bezirken in der Stadt Magdeburg 

selbst bzw. der Gemeindeebene der benachbarten Landkreise auch das Einwohnerraster (100 x 100 m) des 

Abb. 37: Bevölkerung im Einzugsbereich der Korridore (Datenquelle: Destatis 2011, Kartengrundlage: OpenStreet-
Map und Beitragende, eigene Darstellung) 
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Zensus 20118 genutzt. Hierdurch lassen sich siedlungsräumliche Bevölkerungsschwerpunkte sehr genau 

identifizieren und entsprechende Erschließungsqualitäten durch RSV abschätzen. Ergänzend hierzu wurden 

die Bevölkerungsdaten aus dem Verkehrsmodell hinzugezogen.  

4.2.6. SCHULEN UND HOCHSCHULEN 

 
8 AKTUELLE DATEN MIT DER ENTSPRECHENDEN RASTERUNG LIEGEN NICHT VOR. DIE DATEN SIND ABER AUFGRUND DER WEITGEHEND STABILEN BEVÖLKE-

RUNGSENTWICKLUNG MAGDEBURGS WEITERHIN FÜR DIE ZWECKE DER MACHBARKEITSSTUDIE NUTZBAR. DA SICH DIE BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IN MAG-

DEBURG SEIT 2011 WEITGEHEND AUF EINEM STABILEN NIVEAU BEFINDET, WURDE DENNOCH DAS GENANNTE RASTER STATT STATISTISCHER BEZIRKE AUF-

GRUND DER HÖHEREN RÄUMLICHEN AUSSAGEKRAFT HERANGEZOGEN. 

Abb. 38: Schulen und Hochschulen im Einzugsbereich der Korridore (Datenquelle: Landesamt für Statistik Sach-
sen-Anhalt (2019), Kartengrundlage: OpenStreetMap und Beitragende, eigene Darstellung) 
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Im Alltagsverkehr, dem die RSV hauptsächlich dienen, sind auch die Ausbildungswege ein wichtiger Faktor. 

Daher ist die Lage von Schulen und Hochschulen in die Analyse mit eingeflossen. Darüber hinaus wurden 

die Daten zur Zahl Studierenden und Plätze an Schulen aus dem Verkehrsmodell zur Quantifizierung und 

Verschneidung mit den Korridoren genutzt. 

4.2.7. SCHUTZGEBIETE 

Die Lage von Schutzgebieten ist ein wesentlicher Faktor bei der Erarbeitung der Korridorermittlung und Li-

nienführung. Werden diese durch RSV tangiert, können langwierige Genehmigungs- und Prüfprozesse die 

Abb. 39: Schutzgebiete im Einzugsbereich der Korridore und des Untersuchungsraums (Datenquelle: Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (2019), Kartengrundlage: OpenStreetMap und Beitragende, ei-
gene Darstellung) 
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Folge sein. Um dies zu vermeiden, wurde versucht, mögliche RSV-Trassen abseits der Schutzgebiete zu füh-

ren. Eine vollständige Vermeidung von Berührungspunkten mit Schutzgebieten war jedoch nicht möglich. 

4.3. ERGEBNIS DER KORRIDORERMITTLUNG 

Die gebildeten Korridore sind im Durchschnitt ca. 21 km lang. Die kürzeste Verbindung aus dem Stadtzent-

rum Magdeburgs (Alter Markt/Innenstadt) ergibt sich in die Richtungen Schönebeck und der Gemeinde Sül-

zetal (Osterweddingen/Langenweddingen, ca. 15 km). Die längsten Relationen auf den Achsen führen in 

Richtung Haldensleben und Burg (bis zu 31 km).  

Große Arbeitsplatzschwerpunkte und wesentliche Ziele für den Alltagsverkehr befinden sich vor allem ent-

lang der Korridore nach Osterweddingen/Langenweddingen (Gemeinde Sülzetal) sowie nach Barleben und 

in die Gemeinde Hohe Börde. In zuletzt genannter Gemeinde liegt der Schwerpunkt insbesondere auf den 

Kommunen Irxleben und Hermsdorf, in denen sich in Autobahnnähe wesentliche gewerbliche Ansiedlungen 

entwickelt und im Zuge der nachholenden Suburbanisierung in den 1990er und 2000er Jahren wesentliche 

Siedlungskerne herausgebildet haben. Hierdurch sind gleichermaßen die Korridore in Richtung Burg, insbe-

sondere mit den Kommunen Biederitz und Möser, charakterisiert. Zu konstatieren ist darüber hinaus, dass 

kleinräumige innergemeindliche Verkehre der Stadt Magdeburg bzw. innerhalb der Mittelzentren, nach 

Analyse der Verflechtungsmatrix des Verkehrsmodells der LH Magdeburg, dominieren.  

 

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Korridore in ihrem Verlauf näher beschrieben. Im anschließen-

den Arbeitsschritt galt es, Korridore mit ausreichenden Grundpotenzialen auszuwählen, die sich für eine 

vertiefende Untersuchung und die Linienfindung einer möglichen Radschnellverbindungstrasse eignen. Die 

Abb. 40: Zusammenfassende Übersicht der Kriterien zur Korridorabgrenzung (eigene Darstellung) 
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Auswahlkriterien und das Ergebnis der Potenzialabschätzung der Korridore können den Tabellen 10 und 11 

entnommen werden.  

A1: Magdeburg ς Barleben ς Wolmirstedt (ς Zielitz) 

Der Korridor führt aus der Stadtmitte Magdeburgs in nördlicher Richtung über die Stadtteile Neue Neu-

stadt, Neustädter Feld, Kannenstieg in Richtung Barleben, Wolmirstedt und schließlich Zielitz.  

Damit liegen der Campus der Otto-von-Guericke-Universität, zahlreiche Siedlungsschwerpunkte und Stadt-

teilzentren (Lübecker Straße) sowie den Zoo Magdeburg im Korridor. 

Der Zielort Zielitz ergibt sich als denkbare Fortführung einer RSV, die jedoch höchstwahrscheinlich nicht ge-

nug Radfahrende im Querschnitt pro Tag aufweisen wird, damit eine Realisierung im höchsten Qualitäts-

standard in einem sinnvollen Nutzen-Kosten-Verhältnis steht. Dennoch stellt der Kalisalzbergbau in Zielitz 

einen wichtigen Arbeitsplatzschwerpunkt, mit ca. 2.089 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (am Ar-

beitsort), in der Region dar. Wolmirstedt und Barleben verfügen über signifikante Pendelverflechtungen mit 

dem Oberzentrum Magdeburg und größere Gewerbeansiedlungen. Darunter z.B. der Technologiepark Ost-

falen (Barleben). Mit dem Barleber See I + II sowie dem Jersleber See liegen auch bedeutende Naherho-

lungsgebiete in diesem Bereich. Der Korridor ist bis Zielitz ca. 19 km, bis Wolmirstedt ca. 14 km lang. Damit 

würde hier eine RSV in einem attraktiven Distanzbereich liegen. 

A2: Magdeburg ς Magdeburg-Rothensee ς Barleben ς Wolmirstedt (ς Zielitz) 

Dieser Korridor stellt eine Variante zum Korridor A1 dar. Ziel ist hierbei ein Anschluss der Gewerbe- und 

Siedlungsschwerpunkte nördlich der LH Magdeburg. Wichtig war hierbei die Anbindung der Industrie- und 

Gewerbegebiete in Magdeburg Rothensee ς einem der bedeutendsten Arbeitsplatzschwerpunkte. Ab Rot-

hensee gleicht der Korridorverlauf dem Korridor A1 in Richtung Barleben. Der Korridor ist bis Zielitz ca. 20 

km lang, bis Wolmirstedt wären es ca. 15 km. 

B1: Magdeburg ς MD-Rothensee ς Hohenwarthe ς Burg 

Auf diesem Korridor könnte eine RSV aus der Stadtmitte Magdeburgs zum Mittelzentrum Burg führen und 

dabei den Arbeitsplatzschwerpunkt im Stadtteil Rothensee mit einbeziehen. Der Korridor verläuft über Ho-

henwarthe und Lostau, die im Zuge der Suburbanisierung der 1990er Jahre stark an Bevölkerung hinzuge-

wannen. Der Korridor wäre allerdings mit einer Länge von ca. 25 km vergleichsweise lang. Zudem liegen 

zwischen Hohenwarthe und Burg keine größeren Siedlungs- oder Arbeitsplatzschwerpunkte. 

B2: Magdeburg ς MD-Herrenkrug ς Biederitz ς Möser ς Burg 

Statt einer Verbindung nach Burg über Magdeburg-Rothensee, führt dieser Korridor über den Hochschul- 

und Naherholungsschwerpunkt Magdeburg-Herrenkrug. Hier liegt der Hauptcampus der Hochschule Mag-

deburg-Stendal mit ca. 3.800 Studierenden. Der Korridor führt weiter über Biederitz und Möser zum Mittel-

zentrum Burg. Insgesamt ist der Korridor ca. 22 km lang. 

B3: Magdeburg ς Kanonenbahn ς Biederitz ς Möser ς Burg 

Als Alternative zum Korridor B2 verläuft der Korridor B3 etwas südlicher, jedoch ohne eine direkte Anbin-

dung des Hochschulstandortes Magdeburg-Herrenkrug. Der Korridor folgt der ehemaligen Eisenbahntrasse 

Berlin-Magdeburg über die ehemalige Kanonenbahn (heute Radweg Magdeburg ς Heyrothsberge) und 

überquert den Elbe-Umflutkanal in Richtung Biederitz und weiter nach Möser und Burg. Korridor B3 ist, wie 

auch Korridor B 1, mit einer Länge von ca. 25 km ebenfalls vergleichsweise lang, schließt dafür aber im Be-

reich des Radwegs Magdeburg-Heyrothsberge auch das Fußballstadion und weitere wichtige Sport- und 

Freizeitstätten im Ostteil der Stadt Magdeburg an. 
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C: Magdeburg ς Gommern 

Der Korridor führt aus der Stadtmitte über Magdeburg-Cracau, mit wichtigen Schul- und Klinikstandorten, 

in Richtung des Grundzentrums Gommern. Der Korridor verfügt zwar über eine Länge von ca. 17 km, bindet 

aber aufgrund der geringen Besiedlungsdichte östlich Magdeburgs keine weiteren Siedlungs- und Arbeits-

platzschwerpunkte an und verfügt über ein verhältnismäßig geringes Potenzial von Pendelnden.  

D: Magdeburg ς Schönebeck 

Zwischen dem Mittelzentrum Schönebeck am Südrand der LH Magdeburg und der südlichen Stadtgrenze 

liegen ca. 2 km Luftlinie. Bis ins Stadtzentrum ist der Korridor, der u.a. die größten absoluten Zahlen von 

ein- und auspendelnden Beschäftigten aufweist, nur 15 km lang und damit für zahlreiche Alltagswege at-

traktiv. Der Korridor umschließt die ehemaligen Schwerindustriestandorte im Süden der Stadt Magdeburg 

und bindet die heute dort angesiedelten Industrie- und Gewerbestandorte sowie Nahversorgungsbereiche 

und Siedlungsschwerpunkte ein. In Schönebeck werden ebenfalls zahlreiche Industrie- und Gewerbeflächen 

und Siedlungsschwerpunkte durch den Korridor, der am Bahnhof Schönebeck endet, abgedeckt.  

E1: Magdeburg ς MD-Hopfengarten/Reform ς Sülzetal (- Osterweddingen/Langenweddingen) 

Zwischen der Gemeinde Sülzetal und der Stadt Magdeburg gibt es intensive Pendelverflechtungen. Arbeits-

platzschwerpunkte liegen dabei vor allem im Bereich Osterweddingen/ Langenweddingen. Dort befinden 

sich großflächige Industrie- und Gewerbeansiedlungen, die mittelfristig mit weiteren Ansiedlungen weiter 

für Wachstum sorgen können. Der Korridor E1 bindet diese Gebiete am Südrand der Stadt Magdeburg über 

die Stadtteile Magdeburg-Hopfengarten bzw. Magdeburg-Reform und über die Leipziger Straße das dortige 

Universitätsklinikum an die Innenstadt an. Insbesondere am Südrand Magdeburgs ist dabei auch die Anbin-

dung des Einkaufszentrums Bördepark (Sondergebiets mit Teilfunktion eines Stadtteilzentrums) sowie der 

unmittelbar angrenzenden Gewerbeflächen im Korridor möglich. Die Länge von insgesamt ca. 15 km ist für 

RSV bzw. RVR attraktiv.  

E2: Magdeburg ς MD-Ottersleben ς Sülzetal (Osterweddingen/Langenweddingen) 

Als Alternative zum Korridor E1 kann eine Verbindung zur Gemeinde Sülzetal und den dortigen Industrie- 

und Gewerbeflächen auch über das Stadtteilzentrum Halberstädter Straße und Ottersleben in Richtung Ost-

erweddingen/Langenweddingen führen. Die Korridorlänge beträgt gleichermaßen ca. 15 km. 

F: Magdeburg ς Wanzleben-Börde 

Die LH Magdeburg und die Stadt Wanzleben-Börde verfügen über eine signifikante Pendelverflechtung. Ein 

Korridor in Richtung Wanzleben-Börde könnte vom Stadtzentrum Magdeburg über Magdeburg-Sudenburg 

(Halberstädter Straße) und Magdeburg-Ottersleben führen. Der Korridor ist ca. 16 km lang. Im Vergleich zu 

den übrigen Korridoren, wären hier jedoch die Potenziale insgesamt gering. 

G1: Magdeburg ς Niederndodeleben ς Hohe Börde ς Haldensleben 

Die zweitstärksten Pendelverflechtungen bestehen zwischen Magdeburg und der Gemeinde Hohe Börde. 

Westlich der Stadtgrenze Magdeburgs gelegen, befinden sich wesentliche Siedlungs- und Gewerbeschwer-

punkte in den Kommunen Niederndodeleben und Irxleben/Hermsdorf. Im Zuge der intensiven Suburbani-

sierungsprozesse der 1990er bis 2000er Jahre kam es hier zu einem hohen Bevölkerungswachstum. Der 

Korridor G1, als Verbindung in Richtung des Mittelzentrums Haldensleben, führt somit vom Stadtzentrum 

Magdeburgs aus über die dicht besiedelten Stadtteile Magdeburg-Stadtfeld-Ost und -West und die dort 

gelegenen Stadtteilzentren weiter in Richtung Magdeburg-Diesdorf und außerorts in Richtung Nie-

derndodeleben, Irxleben und Hermsdorf bis nach Haldensleben. Der Korridor ist durch diese Führung mit 

einer Gesamtlänge von 31 km vergleichsweise lang. Zudem liegen trotz der hohen Pendelverflechtung zwi-
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schen den Gemeinden Haldensleben und Hohe Börde keine wesentlichen Quell- und Zielgebiete des Rad-

verkehrs, die auf ein hohes Nutzungspotenzial schließen ließen. Die im Korridor vorhandene Höhenstufe 

(Hoher Wartberg) im Bereich Irxleben stellt eine besondere Herausforderung für eine mögliche RSV dar. 

G2: Magdeburg ς MD-Olvenstedt ς Hohe Börde ς Haldensleben 

In direkterer Führung verläuft der Korridor G2 ab der Innenstadt über Magdeburg-Stadtfeld Ost und Mag-

deburg-Olvenstedt direkt nach Irxleben/Hermsdorf und die dortigen Industrie- und Gewerbeflächen und 

das Einzelhandelszentrum Elbepark (an der BAB 2). Der übrige Verlauf des Korridors gleicht Korridor G1 bis 

Haldensleben. Dementsprechend sind hier die gleichen Vorbehalte in Bezug auf das potenzielle erreichbare 

Radverkehrsaufkommen einer RSV im Korridor zwischen Haldensleben und Hohe Börde (Irxleben/Herms-

dorf) zu berücksichtigen. Durch die direkte Führung ist der Korridor ca. 2 km kürzer als Korridor G1, jedoch 

mit 29 km bis Haldensleben weiterhin vergleichsweise lang. Eine Anbindung von Irxleben und Hermsdorf ist 

mit ca. 11 km dagegen vergleichsweise kurz. 

G3: Magdeburg ς Niedere Börde ς Haldensleben 

Die dritte Korridor-Variante führt über die Gemeinde Niedere Börde (nördlich der BAB 2). Größere Sied-

lungs- und Gewerbeansiedlungen befinden sich im Korridorverlauf in Meitzendorf, Groß Ammensleben und 

Vahldorf. Zusätzlich verbindet die Regionalbahn-Linie RB 36 Haldensleben mit dem Hauptbahnhof Magde-

burg entlang dieser Linienführung mit zahlreichen Haltepunkten. Der Korridor ist mit 25 km etwas kürzer 

als die übrigen Varianten der Verbindung von Haldensleben-Magdeburg. 
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4.4. KORRIDORVERGLEICH UND -PRIORISIERUNG 

Entsprechend der erläuterten Methodik wurden die in Kap. 4.3. aufgeführten potenziellen Korridore für 

RSV für die Region Magdeburg abgegrenzt. In der nachfolgenden Tabelle werden die Bewertungskriterien 

und deren Gewichtung erläutert, anhand derer die Potenzialabschätzung im Sinne einer Bedarfsplanung 

und eine Auswahl der Korridore vorgenommen wurde (siehe Tabelle 11). In der Gesamtbewertung wurden 

die jeweiligen Kriterien (z.B. Anzahl der Arbeitsplätze) der einzelnen Korridore ins Verhältnis der jeweiligen 

Maxima und Minima aller Korridore gesetzt und dieses Ergebnis mit der Gewichtung multipliziert. Aus der 

Aufsummierung dieser Prozentwerte ergibt sich ein Ranking der Korridore untereinander auf Basis eines 

maximal möglichen Wertes (immer 100%, siehe Prozentangaben in grau in Tabelle 11). 

Bewertungskriterium Erläuterung Gewichtung 

Pendelnde Pendelnde sind eine der wichtigsten Zielgruppen für zukünftige RSV. Zur Abschätzung des Potenzials 
im jeweiligen Korridor wurde die Anzahl der Pendelnden in einem Korridor unter Berücksichtigung 
ggf. auftretender zwischengemeindlicher Pendelwege aufaddiert. 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Stand: 30.06.2017. 

25% 

Arbeitsplätze Die Anzahl der vom Korridor erschlossenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze am Arbeits-
ort ermöglicht eine Einbeziehung von Arbeitsplatzschwerpunkten in die Bewertung der Korridore. 

Quelle: Verkehrsmodell LH Magdeburg, Stand: 2015. 

15% 

Bevölkerungszahl Neben pendelnden Personen profitiert die Bevölkerung auch auf (kürzeren) Wegen innerhalb der 
Kommunen, die z.B. in der Freizeit oder für Besorgungen zurückgelegt werden. Die Anzahl der Be-
völkerung im Einzugsbereich einer RSV erhöht somit das Potenzial der Verbindungen. 

Quelle: 100m-Bevölkerungsraster Zensus 2011, Stand: 2011. 

10% 

Anzahl der Plätze an Schu-
len 

Durch die Korridore erschlossene Plätze an Schulen können als weiteres Kriterium herangezogen 
werden, da RSV z.B. für begleitete Wege oder durch die Schüler/-innen selbst genutzt werden kön-
nen. 

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Stand: Schuljahr 2017/2018. 

5% 

Anzahl der Studierenden Studierende nutzen überdurchschnittlich häufig das Fahrrad auf ihren Wegen. Durch das Verkehrs-
modell der Stadt Magdeburg kann die Anzahl Studierender im Einzugsbereich der Korridore abge-
schätzt werden, die eine RSV auf dem Weg zum Hochschulstandort nutzen könnten. 

Quelle: Verkehrsmodell LH Magdeburg, Stand: 2015. 

5% 

Verkehrsverflechtungen 
zwischen Magdeburg und 
den Nachbargemeinden 

Anhand der Verflechtungsmatrix des Verkehrsmodells wurden die Wege zwischen den Zellen inner-
halb des Stadtgebiets Magdeburg und den Verkehrszellen im jeweiligen Korridor außerhalb Magde-
burgs berechnet. Betrachtet wurden Wege mit dem MIV und ÖPNV nur im Sinne eines Verlage-
rungspotenzials. 

Quelle: Verkehrsmodell LH Magdeburg, Stand: 2015. 

15% 

Verkehrsverflechtungen in-
nerhalb der Korridore 

Anhand der Verflechtungsmatrix des Verkehrsmodells der Stadt Magdeburg wurden die Verkehrs-
beziehungen zwischen allen Verkehrszellen, die im Korridor liegen oder diesen schneiden, errech-
net. Je mehr Wege in den Korridoren stattfinden, desto höher ist das Verlagerungs- und Nutzungs-
potenzial einer RSV in diesem Korridor. Betrachtet wurden nur die Wege mit dem MIV und ÖPNV. 

Quelle: Verkehrsmodell LH Magdeburg, Stand: 2015. 

10% 

Reisezeitverhältnis Rad/MIV Anhand eines Reisezeitvergleichs wurde die Fahrzeit im MIV 9 der Fahrzeit mit dem Fahrrad, unter 
der Annahme eines gebauten Radschnellwegs (21 km/h), gegenübergestellt. Startpunkt war der Alte 
Markt in Magdeburg. Zielpunkte waren Ortsmittelpunkte oder, wenn vorhanden, Bahnhaltepunkte 
bzw. zentrale Bushaltestellen. Der gebildete Quotient gibt an, um welchen Faktor die Reisezeit mit 
dem Rad die Reisezeit des MIV übersteigt oder unterschreitet. 

10% 

Reisezeitverhältnis 
Rad/ÖPNV 

Anhand eines Reisezeitvergleichs wurde die Fahrzeit mit dem ÖPNV 10 der Fahrzeit mit dem Fahrrad, 
unter der Annahme eines gebauten Radschnellwegs (21 kmh/h), gegenübergestellt. Startpunkt für 
die Radwege war der Alte Markt in Magdeburg und der nahe Hauptbahnhof Magdeburg. Zielpunkte 
waren Bahnhaltepunkte bzw. zentrale Bushaltestellen. Der gebildete Quotient gibt an, um welchen 
Faktor die Reisezeit mit dem Rad die Reisezeit des ÖPNV übersteigt oder unterschreitet. 

5% 

Tabelle 10: Bewertungskriterien zur Potenzialabschätzung der Korridor

 
9 FÜR WEGE ZUM ODER VOM PARKPLATZ DES PKW WURDEN ZUR REISEZEIT DES MIV PAUSCHAL 10 MINUTEN HINZUGERECHNET. GRUNDLAGE DER FAHRZEITANGABE IST DIE ABFRAGE VON GOOGLE 

MAPS AN EINEM DIENSTAG UM 7 UHR. DIE ANGABE BEZIEHT SICH AUF DIE KÜRZESTE MÖGLICHE REISEZEIT. DIE REISEZEIT DES FAHRRADS WURDE ÜBER DIE LUFTLINIENDISTANZ DER KORRIDORAB-

SCHNITTE GEBILDET UND EINE DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT IM KORRIDOR VON 21KM/H ANGENOMMEN. 
10 FÜR WEGE ZUR BZW. VON DER HALSTESTELLE WURDEN PAUSCHAL 10 MINUTEN HINZUGERECHNET. GRUNDLAGE DER FAHRZEITANGABE IST DIE ABFRAGE DER FAHRPLANAUSKUNFT DER NASA GMBH 

AN EINEM DIENSTAG UM 7 UHR. DIE ANGABE BEZIEHT SICH AUF DIE KÜRZESTE MÖGLICHE REISEZEIT. DIE REISEZEIT DES FAHRRADS WURDE ÜBER DIE LUFTLINIENDISTANZ DER KORRIDORABSCHNITTE 

GEBILDET UND EINE DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT IM KORRIDOR VON 21KM/H ANGENOMMEN. 
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Nr. 

 

Standort Länge Pendelnde 

 

Arbeitsplätze 
 

 

Bevölkerungs-
zahl 

 

Plätze an 
Schulen 

 

Studierende 
 

 

Verkehrs-ver-
flechtungen 

 

Reisezeit-ver-
hältnis 

Rad/MIV 

 

Reisezeit-ver-
hältnis 

Rad/ÖPNV 

 

Reihung 

   (Einzelwert Ranking in Prozent)  

A1 Magdeburg ς MD-
Nord ς Barleben ς 
Wolmirstedt ς 
(Zielitz) 

19km 
bis zu 8.017 

(98%) 

64.100 

(74%) 

72.000 

(85%) 

8.500 

(100%) 

10.700 

(84%) 

95.983 

(100%) 

1,4 

(60%) 

1,8 

(48%) 

1 

(87%) 

A2 Magdeburg ς IG Rot-
hensee ς Barleben ς 
Wolmirstedt ς 
(Zielitz) 

20km 
bis zu 8.017 

(98%) 

65.900 

(79%) 

49.000 

(35%) 

6.600 

(62%) 

7.400 

(30%) 

66.921 

(52%) 

1,5 

(52%) 

1,9 

(42%) 

4 

(72%) 

B1 Magdeburg ς IG Rot-
hensee - Burg 

25km 
bis zu 5.085 

(23%) 

73.800 

(100%) 

47.000 

(30%) 

5.000 

(30%) 

7.800 

(36%) 

70.059 

(57%) 

1,9 

(4%) 

1,5 

(66%) 

11 

(49%) 

B2 Magdeburg ς MD-
Herrenkrug ς Bie-
deritz ς Möser - Burg 

22km 
bis zu 7.853 

(80%) 

61.000 

(65%) 

44.000 

(24%) 

4.100 

(12%) 

6.400 

(13%) 

66.132 

(51%) 

1,7 

(30%) 

2,3 

(18%) 

8 

(54%) 

B3 Magdeburg ς Bie-
deritz ς Möser - Burg 

25km 
bis zu 7.853 

(65%) 

62.000 

(68%) 

46.000 

(28%) 

5.100 

(32%) 

6.000 

(7%) 

68.188 

(54%) 

1,9 

(4%) 

2,6 

(0%) 

7 

(56%) 

C Magdeburg ς MD-
Cracau - Gommern 

17km 
1.477 

(0%) 

37.000 

(0%) 

33.000 

(0%) 

3.500 

(0%) 

5.600 

(0%) 

35.335 

(0%) 

1,3 

(73%) 

1,6 

(59%) 

13 

(10%) 

D Magdeburg ς MD-
Westerhüsen - Schö-
nebeck 

15km 
4.545 

(25%) 

55.500 

(50%) 

52.000 

(41%) 

4.700 

(24%) 

8.300 

(44%) 

85.295 

(82%) 

1,2 

(87%) 

1,6 

(57%) 

10 

(50%) 

E1 Magdeburg ς MD-
Hopfengarten ς Ost-
erweddingen ς (Lan-
genweddingen) 

15km 
3.370 

(16%) 

68.900 

(87%) 

61.000 

(61%) 

6.100 

(52%) 

8.700 

(51%) 

87.131 

(85%) 

1,1 

(100%) 

1,4 

(72%) 

6 

(57%) 

E2 Magdeburg ς MD-
Ottersleben ς Oster-
weddingen ς (Lan-
genweddingen) 

15km 
3.370 

(16%) 

64.000 

(73%) 

62.000 

(63%) 

5.800 

(46%) 

8.600 

(49%) 

71.500 
(60%) 

1,1 

(100%) 

1,4 

(72%) 

9 

(51%) 

F Magdeburg ς MD-
Ottersleben - Wanz-
leben 

16km 
2.227 

(6%) 

61.000 

(65%) 

61.000 

(61%) 

6.700 

(64%) 

8.700 

(51%) 

65.040 

(49%) 

1,4 

(60%) 

0,9 

(100%) 

12 

(41%) 

G1 Magdeburg ς MD-
Diesdorf ς Nie-
derndodeleben ς 

31km 
bis zu 8.173 

(44%) 

61.200 

(66%) 

79.000 

(100%) 

6.100 

(52%) 

10.700 

(84%) 

81.923 

(77%) 

2,0 

(0%) 

2,6 

(2%) 

3 

(73%) 
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Nr. 

 

Standort Länge Pendelnde 

 

Arbeitsplätze 
 

 

Bevölkerungs-
zahl 

 

Plätze an 
Schulen 

 

Studierende 
 

 

Verkehrs-ver-
flechtungen 

 

Reisezeit-ver-
hältnis 

Rad/MIV 

 

Reisezeit-ver-
hältnis 

Rad/ÖPNV 

 

Reihung 

   (Einzelwert Ranking in Prozent)  

Irxleben ς (Haldens-
leben) 

G2 Magdeburg ς MD-Ol-
venstedt ς Irxleben ς 
(Haldensleben) 

29km 
bis zu 8.173 

(54%) 

63.500 

(72%) 

78.000 

(98%) 

5.100 

(32%) 

11.700 

(100%) 

89.798 

(90%) 

1,8 

(14%) 

2,4 

(12%) 

2 

(74%) 

G3 Magdeburg ς MD-Ol-
venstedt ς Niedere 
Börde - Haldensle-
ben 

25km 
bis zu 4.549 

(18%) 

71.500 

(94%) 

72.600 

(86%) 

4.600 

(22%) 

11.600 

(98%) 

84.734 

(81%) 

1,6 

(42%) 

2,1 

(31%) 

5 

(67%) 

Tabelle 11: Korridorpotenziale im Vergleich 
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4.5. PROGNOSE DES RADVERKEHRS AUF KORRIDOREBENE 

Zur Ergänzung des Korridorvergleichs in Kapitel 4.4. erfolgte eine Beschreibung und Abschätzung der ver-

kehrlichen Wirkungen nach Realisierung von RSV in den jeweiligen Korridoren, die nachfolgend erläutert 

wird. Hierfür wurde das potenzielle Radverkehrsaufkommen der Trassen an der Stadtgrenze Magdeburgs 

näherungsweise bestimmt. 

4.5.1. DISTANZABHÄNGIGKEIT IM RADVERKEHR 

Radverkehr ist in hohem Maße distanzsensibel. Das Potenzial von RSV basiert im Wesentlichen auf der Er-

höhung der Reisegeschwindigkeit und damit der Möglichkeit, weitere Distanzen in der gleichen Zeit zurück-

legen zu können. Der Anteil des Radverkehrs am Modal Split sinkt jedoch bislang deutlich mit zunehmender 

Entfernung. Betrachtet man die Wege, die allein mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, finden ca. 93 % al-

ler Radfahrten im Distanzbereich bis unter 10 km statt. Nur 7 % aller Radwege werden somit im Distanzbe-

reich über 10 km zurückgelegt. Die durchschnittliche Länge der Radfahrten liegt dabei für alle Wegezwecke 

bei 3,9 km (16 km im MIV als Fahrende). Für den Wegezweck Arbeit liegt dieser Wert mit 4,2 km (17,9 km 

im MIV als Fahrende) etwas höher als für den Wegezweck Ausbildung mit 2,6 km je Weg (17,4 km im MIV 

als Fahrende, 5,5 km als Mitfahrende) (vgl. infas, DLR, IVT und infas 360 2018). 

Ein ähnliches Bild lässt sich in Bezug auf das genutzte Verkehrsmittel nach Entfernungsklassen zeichnen. 

Liegt der Anteil des Radverkehrs bei Wegen zwischen einem bis unter 2,0 km noch bei ca. 19 %, sinkt dieser 

bei weiter werdenden Wegstrecken kontinuierlich ab (siehe Abb. 41). Als Trend der letzten Jahre ist jedoch 

zu konstatieren, dass der Anteil der Wege mit dem Fahrrad auf längeren Distanzen zunimmt. Insgesamt 

werden aktuell ca. 11 % aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt (vgl. infas, DLR, IVT und infas 360 2018). 

Durch eine Beschleunigung des Radverkehrs auf RSV und RVR bzw. eine damit einhergehende Verkürzung 

der Reisezeit kann davon ausgegangen werden, dass sich die Radverkehrsanteile insbesondere  

 

auch in höheren Entfernungsklassen bis 10 km und darüber hinaus erhöhen. Größere Distanzen besitzen sie 

vor allem in Ballungsräumen noch ausreichend Potenziale, so dass die Realisierung von Radverkehrsanlagen 

mit den hohen baulichen Standards einer RSV bzw. RVR zu rechtfertigen sein kann. Insbesondere durch die 
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Abb. 41: Anteil des Radverkehrs unter genutzten Verkehrsmitteln nach Entfernungsklassen inkl. Pedelecs (Quelle: infas, 
DLR, IVT und infas 360 2018) 
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Zunahme der Verbreitung von Pedelecs kann davon ausgegangen werden, dass durch ein Angebot gut aus-

gebauter RSV und RVR auch auf Distanzen im Bereich bis 20 km signifikante Verlagerungspotenziale vom 

MIV auf den Radverkehr aktiviert werden können. 

4.5.2. RADVERKEHRSANTEILE IN DER REGION MAGDEBURG 

Daten zum Anteil des Radverkehrs an allen Wegen der Bevölkerung werden für die Stadt Magdeburg alle 

fünf Jahre im wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ 9ǊƘŜōǳƴƎ αaƻōƛƭƛǘŅǘ ƛƴ {ǘŅŘǘŜƴ ς {Ǌ±ά erhoben, zuletzt 2013. Abb. 42 zeigt, dass 

13 % aller Wege der Bevölkerung und 14 % der Wege innerhalb der Stadt (Binnenverkehr) mit dem Fahrrad 

zurückgelegt werden. Adäquate Zahlen für das Umland von Magdeburg existieren nicht.  

Abb. 43 zeigt die Abhängigkeit des Radverkehrsanteils von der Entfernung anhand der Daten für Magde-

burg. Aufgrund der beschränkten Anzahl der im SrV erhobenen Wege konnten nur vier Stützpunkte für eine 

Regressionsrechnung verwendet werden. 

 

  

Abb. 42: Anteil der Verkehrsmittel an den Wegen der Bevölkerung in Magdeburg (vgl. TU Dresden 2013, 
Mobilität in Städten (SrV)) 

Abb. 43: Radverkehrsanteil in Abhängigkeit von der Wegelänge (Datenquelle: Mobilität in Städten (SrV) 2013, Magde-
burg, eigene Darstellung) 
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4.5.3. PROGNOSE DER VERKEHRLICHEN WIRKUNGEN IN DEN KORRIDOREN 

Tabelle 12 zeigt eine Abschätzung der verkehrlichen Wirkungen durch die potenziellen Maßnahmen in den 

einzelnen Korridoren. Diese ergibt sich zum einen durch die Wirkung allgemeiner Maßnahmen zur Förde-

rung des Radverkehrs gemäß dem Beschluss zum Klimaschutzkonzept (Masterplan 100 % Klimaschutz mit 

dem Ziel einer Verdoppelung der Wege mit dem Rad), zum anderen durch die Wirkung der RSV, die Kom-

fort- und Geschwindigkeitssteigerungen auf den jeweils betrachteten Relationen ermöglichen. Die Tabelle 

ist ein Ergebnis der für die Nutzen-Kosten-Analyse nötigen Berechnungen. Das detaillierte Verfahren, wel-

ches auf der Nachfragematrix des Verkehrsmodelles der Stadt Magdeburg beruht, wird im Kapitel 8. (Nut-

zen-Kosten-Analyse) beschrieben. 

In Zeile 2 der Tabelle 12 (grau hinterlegt) sind die hochgerechneten Wege in den Korridoren unter Beach-

tung der getroffenen Annahmen ablesbar. Aufgrund der verhältnismäßig geringen Potenziale in den Korri-

doren C und F wurden diese in Abstimmung mit dem interkommunalen Arbeitskreis aus der weiteren Un-

tersuchung ausgeklammert.   

Entsprechend der Bewertungen und der Abstimmung im interkommunalen Arbeitskreis wurden auf Basis 

des Korridorvergleichs und der Prognose der verkehrlichen Wirkungen die Korridore A1, B2/B3 (zusammen-

gelegt), D, E1 sowie G3 für die Erarbeitung von Trassenvarianten ausgewählt. Dabei erfolgte eine Zusam-

menlegung der Korridore B2 und B3 in Richtung Burg aufgrund der sehr großen räumlichen Nähe zueinan-

der sowie der zu prüfenden Eignung des Radwegs Magdeburg ς Heyrothsberge (ehem. Kanonenbahn). 
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Tabelle 12: Berechnung Wegepotenziale in den Untersuchungskorridoren. 

 
 
 

 
11 VORHER VERDOPPELUNG DES RADVERKEHRS GEMÄß KLIMASCHUTZKONZEPT (MASTERPLAN 100 % KLIMASCHUTZ) 
12 MAßNAHMENKONZEPT KLIMASCHUTZKONZEPT (MASTERPLAN 100 % KLIMASCHUTZ) 

 Korridore 

Berechnungsfaktoren A1 A2 B1 B2 B3 C D E1 E2 F G1 G2 G3 

Zusätzliche Wege am Tag 
mit dem Rad zwischen 
Magdeburg und den Ver-
kehrszellen im jeweiligen 
Korridor außerhalb Mag-
deburgs nach Bau der RSV 
11 

1.741 1.741 205 638 950 315 320 640 564 242 768 663 1.222 

Zahl der Wege nach Reali-
sierung der Maßnahmen 

5.125 5.125 512 1.686 2.500 753 782 1.678 1.478 587 1.777 1.525 3.335 

Zusätzliche regelmäßig 
Radfahrende durch die 
RSV 

813 813 96 298 443 147 149 299 263 113 359 309 570 

Modal Split (IST) 5% 5% 1% 3% 3% 3% 2% 4% 4% 2% 2% 2% 4% 

Modal Split (Nach Ver-
dopplung gemäß12) 

10% 10% 2% 5% 6% 6% 4% 8% 8% 4% 4% 3% 8% 

Modal Split (Nach Ver-
dopplung und Bau RSV) 

16% 16% 4% 8% 10% 10% 6% 13% 13% 7% 6% 6% 12% 

Steigerung Verkehrsleis-
tung Rad je Tag (km) 

12.612 12.612 3.496 6.929 9.415 3.079 3.648 5.197 4.578 2.615 9.566 8.621 11.317 

Reduzierung Verkehrsleis-
tung MIV je Tag (km) 

11.371 11.371 3.089 6.023 8.200 2.812 2.878 5.020 4.459 2.499 8.957 8.061 10.782 
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5. ONLINE-BÜRGERBETEILIGUNG 

Nachfolgend werden der wesentliche Ansatz sowie die Ergebnisse der Online-Bürgerbeteiligung, die zwi-

schen dem 29. Mai und 12. Juni 2019 stattfand, erläutert. Weitere Informationen werden im Anhang C dar-

gestellt. 

5.1. VORHABENBESCHREIBUNG ONLINE-BÜRGERBETEILIGUNG 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie für RSV für den Raum Magdeburg wurde eine Online-Bürgerbeteiligung 

durchgeführt. In diesem Kapitel werden die Umsetzung und Auswertung beschrieben.  

Für die Online-Bürgerbeteiligung wurde das Tool INKA der Firma tetraeder.com (https://www.tetra-

eder.com/produkte_inka) eingesetzt. Auf der Online-Plattform konnten Bürgerinnen und Bürger aktiv am 

Planungsprozess teilnehmen und mit ihrer Ortskenntnis wertvollen Input beitragen. INKA bietet die Mög-

lichkeit, Routenvorschläge in Karten anzulegen, Punkte an bestehenden Routen mit Anmerkungen zu verse-

hen oder bestehende Eintragungen zu kommentieren. So können offene Fragen aufgenommen, Problem-

stellungen identifiziert und Anregungen aus der Bevölkerung gesammelt werden. Von der Möglichkeit, ei-

nen zusätzlichen Onlinefragebogen einzubinden, wurde kein Gebrauch gemacht. Eine weitergehende Befra-

gung hätte das Verfahren nur komplexer gemacht und die Schwelle zur Teilnahme erhöht. 

5.2. UMSETZUNG DER INHALTE 

5.2.1. TECHNISCHE EINRICHTUNG 

Nach der Abstimmung der Inhalte mit der LH Magdeburg wurde die Beteiligungsplattform durch tetra-

eder.com aufgesetzt und gehostet. Für die Einrichtung wurden ca. zehn Werktage Vorlauf von der Lieferung 

aller Inhalte bis zur Live-Schaltung einkalkuliert: Für die Erstellung der Webseite fünf Werktage, dazu wei-

tere fünf Tage für Tests und die finale Abstimmung mit der LH Magdeburg auf der dann noch passwortge-

schützten Seite. 

Das Online-Bürgerforum lief auf der Seite www.buergerbeteiligung.de/magdeburg, die von der Firma tetra-

eder.com betrieben wurde. Weitere Informationen zum Projekt gab es unter www.magdeburg-radelnd-

erobern.de. 

INKA wurde dem Standard entsprechend mit insgesamt fünf Unterseiten geliefert: 

¶ Projektbeschreibung (Landing Page) 

¶ Radschnellverbindungen 

¶ Ideenkarte 

¶ Ideenliste 

¶ Kontakt 

Das Design orientierte sich an der Aufteilung der Seite www.buergerbeteiligung.de. Farben und Stilele-

mente wurden entsprechend der gelieferten Logos und Bilder an das Corporate Design der LH Magdeburg 

angepasst. Die Seiten wurden im responsiven Design geliefert, so dass eine Nutzung auf mobilen Endgerä-

ten möglich war.  

Die Online-Bürgerbeteiligung startete am 29. Mai und war für zwei Wochen bis zum 12. Juni 2019 live ge-

schaltet. Im Anschluss an die aktive Phase waren die Daten und Einträge noch bis zum 30. Juni online und 

einsehbar.  

https://www.tetraeder.com/produkte_inka
https://www.tetraeder.com/produkte_inka
http://www.buergerbeteiligung.de/magdeburg
http://www.magdeburg-radelnd-erobern.de/
http://www.magdeburg-radelnd-erobern.de/
http://www.buergerbeteiligung.de/
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5.2.2. DOKUMENTATION 

Nachfolgend wird ein Überblick über die Texte und Inhalte der einzelnen Seiten der Beteiligungsplattform 

gegeben. Bildschirmfotos der jeweiligen Seiten und Abbildungen befinden im Anhang D ς Dokumentation 

der Online-Bürgerbeteiligung 

5.3. AKTIVIERUNG DER BEVÖLKERUNG 

Mit einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit wurde die Bevölkerung durch die Stadt eingeladen, sich 

aktiv am Planungsprozess zu beteiligen. Die Rekrutierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgte 

durch eine Pressemitteilung (PM) der LH Magdeburg, die vor Beginn auf das Online-Beteiligungsverfahren 

aufmerksam gemacht und zur Beteiligung auffordert hat. Diese PM wurde auch den Pressestellen der um-

liegenden Landkreise und Kommunen zur Verfügung gestellt. Eine weitere PM wurde während des Zeit-

raums als Erinnerung veröffentlicht. Nach Abschluss der Beteiligung wurde eine weitere PM mit Ergebnis-

sen (Teilnahmestatistik) und einem Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer veröffentlicht. 

PM#1  Di, 28.05.2019 Ankündigung 

PM#2  Mi, 06.06.2019 Erinnerung 

PM#3  Fr, 14.06.2019 Dankeschön 

Die Volksstimme hat in mehreren Ausgaben über die Online-Bürgerbeteiligung berichtet, auch in den jewei-

ligen Lokalausgaben. 

Neben den Pressemitteilungen wurde die Bevölkerung auch über die Social-Media-Kanäle der Stadt auf die 

Online-Beteiligung aufmerksam gemacht und zur Teilnahme motiviert. Hierfür hat die Online-Redakteurin 

der LH Magdeburg sich die notwendigen Textelemente aus den Pressemitteilungen extrahiert. Die Veröf-

fentlichungen finden sich ebenfalls in der Dokumentation im Anhang D. Über die sozialen Netzwerke hat 

sich die Information über das Verfahren auch über Akteure wie den ADFC oder Geschäftsstraßenmanage-

ments weiterverbreitet. 

5.4. AUSWERTUNG DER ONLINE-BÜRGERBETEILIGUNG MIT INKA 

5.4.1. ALLGEMEINES 

Eine erste Bewertung der abgegebenen Routenvorschläge und geäußerten Ideen hat durch die Peers, d.h. 

durch Bürgerinnen und Bürger selbst, stattgefunden, die in der eingesetzten Beteiligungsplattform die Ge-

legenheit hatten, bereits bestehende Eintragungen zu kommentieren.  

Im Vorfeld der Online-Bürgerbeteiligung wurden bereits Analysen zur Ermittlung von Korridoren und deren 

Potenzial für RSV durchgeführt, um eine Vorstrukturierung anhand der Potenzialabschätzung zu erarbeiten. 

In enger Abstimmung mit der Auftraggeberin führten die Voruntersuchungen zur Definition von Trassenva-

rianten und einer ersten Vorzugstrasse.  

In der dann folgenden Online-Bürgerbeteiligung wurden diese untersuchten Trassen sowie die Vorzugstras-

sen in der interaktiven Karte dargestellt und die Bürgerinnen und Bürger von Magdeburg sowie der umlie-

genden Gemeinden waren aufgefordert, mit ihrem lokalen Knowhow zur Untersuchung beizutragen. Da ein 

solches Beteiligungsverfahren niemals repräsentativ sein kann, ging es weniger darum, die individuellen 

Wünsche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erfahren, sondern Hinweise auf mögliche Alternativen 

und auf Gründe für oder gegen eine RSV zu erhalten. Wie jedes Bürgerbeteiligungsverfahren diente dieser 

Schritt aber auch gleichzeitig der Kommunikation über die Pläne und Vorhaben der Stadt, über den Stand 

der Dinge und der Information darüber, was RSV eigentlich sind.  
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Der Online-Prozess fand vom 29. Mai bis zum 12. Juni 2019 statt. Die Beteiligung sah wie folgt aus: 

¶ 562 Ideen 

¶ 3.022 Likes für Ideen 

¶ 112 Dislikes für Ideen 

¶ 202 Kommentare 

¶ 745 Kommentare-Likes 

¶ 110 Dislikes für Kommentare 

Die Internetseiten mit der Karte und der Liste aller Ideen und Kommentare war nach dem 12. Juni noch bis 

zum 30. Juni 2019 live geschaltet und für alle einsehbar. Während der gesamten Zeit verzeichnete die Seite 

1.907 unterschiedliche Besucher, bei 2.369 Besuchen insgesamt (Stand 30.06.2019). Hinzu kamen noch 

schriftliche Bürgerbeiträge, die per E-Mail beim Stadtplanungsamt bzw. beim Auftragnehmer team red ein-

gegangen sind. Diese wurden gesondert behandelt und abgewogen.  

Nach Abschluss des Onlineverfahrens wurden die Trassenvorschläge aus der Bevölkerung zunächst gut-

achterlich überprüft und bei grundsätzlicher Eignung nach dem Bewertungsraster eingestuft. Die Prüfung 

und Bewertung erfolgten unter Berücksichtigung relevanter Aspekte individuell und qualitativ. Auch die 

abgegebenen Kommentare zu den vorgegebenen Trassenverläufen fanden Eingang in die weitere Trassen-

findung und Planung. 

5.4.2. VORGEHENSWEISE UND BEWERTUNGSSCHEMA 

Nach Ende der Laufzeit wurden durch die Gutachter/-innen alle Daten aus dem INKA Tool gesichert und 

gesichtet. In einem ersten Schritt wurden zunächst Punkt-Ideen und Linien-Ideen geographisch auf Rele-

vanz geprüft und gefiltert, d.h. alle Einträge, die außerhalb der Korridore gemacht wurden oder die im INKA 

vorgegebenen Vorzugstrassen und andere untersuchte Trassen nicht schneiden wurden nicht in die weitere 

Betrachtung aufgenommen.  

Im nächsten Schritt wurden die Daten manuell (im GIS) gesichtet und entsprechend ihrer Relevanz für die 

Planung von RSV in folgende Kategorien unterteilt: ja / ja, mit Einschränkung / nein. Eine Vielzahl der An-

merkungen bezog sich auf wünschenswerte Infrastrukturverbesserungen für Radfahrende oder die Mel-

dung von Mängeln oder Beschwerden über z. B. von Autos zugeparkte Radwege. Diese wurden als weniger 

planungsrelevant eingestuft. Von den insgesamt 562 Anmerkungen auf der Online-Karte wurden 110 für 

die weitere Betrachtung herangezogen. 

Die vorgefilteǊǘŜƴ LŘŜŜƴ ǳƴŘ !ƴƳŜǊƪǳƴƎŜƴ όŀƭǎƻ ŘƛŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜƴ αƧŀά ǳƴŘ αƧŀΣ Ƴƛǘ 9ƛƴǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎάύ ǿǳǊŘŜƴ ƛƴ 

einer qualitativen Datenanalyse kodiert und folgende Kategorien gebildet: 

Punkte Linien 

Alternativroute Alternativroute 

Anbindung Alternativroute Elbquerung 

Elbquerung Alternativroute Ost-West 

Ergänzung Ergänzung 

Verdeutlicht Bedarf Verdeutlicht den Bedarf 

Zubringer Verdeutlicht den Bedarf / Alternativroute 

Bei den Linien-LŘŜŜƴ Ǝŀō Ŝǎ ŜǊǿŀǊǘǳƴƎǎƎŜƳŅǖ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ƘŅǳŦƛƎŜǊ ŘƛŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜ α!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾǊƻǳǘŜάΦ 5ŜǎƘŀƭō 

ǿǳǊŘŜ ƘƛŜǊ ƴƻŎƘ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŜǊǘ ǳƴŘ ŘƛŜ ¦ƴǘŜǊƪŀǘŜƎƻǊƛŜƴ α!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾǊƻǳǘŜ 9ƭōǉǳŜǊǳƴƎά ǎƻǿƛŜ α!ƭǘŜǊƴŀǘƛǾ-

route Ost-²Ŝǎǘά gebildet. Einige der anderen Kategorien kamen hier nicht vor. Die Kategorien dienten dazu 

eventuell vorhandene Häufungen zu erkennen.  
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5.5. AUSWERTUNG 

Eine erste Bewertung der eingebrachten Routenvorschläge und geäußerten Ideen fand bereits durch die 

Peers, d.h. durch Bürgerinnen und Bürger selbst statt, die in INKA die Möglichkeit haben, bereits besteh-

ende Eintragungen zu kommentieren oder αLikesά όd.h. αDŜŦŅƭƭǘ ƳƛǊά-Kommentare) und αDislikesά όd.h. αDŜπ

fällt mir nichtά-Kommentare) zu vergeben.  

In einer zweiten Bewertungsrunde wurden alle Einträge der Bürgerinnen und Bürger mit Bezug zu den RSV 

geprüft und soweit es sich um konkrete Vorschläge und Hinweise zu Routen und Routenvarianten handelte, 

abgewogen. Hierzu wurde auch geprüft, ob die Anmerkung in räumlichem Bezug zu den Untersuchungskor-

ridoren stand. War dies nicht der Fall, wurden die entsprechenden Hinweise und Anmerkungen gesondert 

betrachtet und dem Stadtplanungsamt Magdeburg zur Nutzung in allgemeinen Radverkehrsplanungen zur 

Verfügung gestellt. 

Grundsätzlich wurden zahlreiche Anmerkungen zu Infrastrukturverbesserungen gemacht, die entweder 

nicht an den vorgegebenen Vorzugstrassen oder den alternativ untersuchten Trassen lagen oder wenn 

doch, dann bezogen sich die Anmerkungen auf eine Infrastruktur (aktueller Stand oder Wunsch), der immer 

noch unterhalb des Standards für RSV liegt. Vielfach wurde angemerkt, wie eine Verbesserung aussehen 

könnte (sehr konstruktiv). Häufig waren das aber Forderungen/Vorschläge, die im Falle eines Ausbaus zu 

einer RSV ohnehin (und darüber hinaus) umgesetzt würden und sich die Ideen und Wünsche dadurch über-

lebt hätten. Bei vielen der Anmerkungen wurde deutlich, dass (noch) geringes Wissen über RSV und deren 

Qualitätsstandards besteht. Hieraus lässt sich ein weiterhin erhöhter Kommunikationsbedarf ableiten, um 

die Bevölkerung über RSV allgemein und über das Planungsvorhaben ganz konkret aufzuklären und zu in-

formieren. 

5.5.1. PUNKTUELLE ANGABEN 

Tabelle 13: Übersicht Auswertung Punkt-Ideen. 

Von den punktuellen Ideen und Hinweisen war nur ein kleiner Anteil für die letztendlichen Trassenführun-

gen relevant. Sie wurden vielfach für allgemeine Hinweise genutzt (Probleme mit Ampelschaltungen, zuge-

parkte Radwege etc.). Auch räumlich lagen die Eintragungen häufig weit ab von den in INKA sichtbaren Vor-

zugstrassen oder den alternativ untersuchten Trassen. Aufgrund der großen Reichweite des Themas Kano-

nenbahn/Kanonenbahnbrücke in den Medien, sind hierfür zahlreiche Kommentare und entsprechende Li-

kes zu verzeichnen gewesen (sowohl bei den Punkten als auch bei den Ideen).  

Kategorie  Beschreibung Anzahl der An-
merkungen 

Anzahl der Li-
kes/Dislikes 

Anzahl der Kom-
mentare 

Alternativroute Konkreter Vorschlag für eine andere Trasse (hier aber 
als Punkt eingetragen) 

3 16/0 2 

Anbindung Vorschlag/Wunsch bestimmte Orte an die zukünftige 
RSV anzubinden 

2 18/0 1 

Elbquerung Vorschlag für eine Elbquerung  
(auch Alte Elbe/Kanonenbahnbrücke)  

2 157/6 7 

Ergänzung Vorschlag zur Verlängerung einer untersuchten Trasse 
(auch Vorzugstrasse) 

6 7/0 1 

Verdeutlicht den 
Bedarf 

Wenn eine Anmerkung direkt an einer untersuchten 
Trasse oder Vorzugstrasse liegt und auf Mängel und 
gleichzeitig hohe Nutzerzahlen hinweist 

31 179/10 15 

Zubringer Konkrete Mängel an einem direkten Zubringer zur Vor-
zugstrasse ohne Alternative (Brücke über Bahnlinie) 

1 7/0 0 

 SUMME 45 384/16 26 
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5.5.2. STRECKENBEZOGENE ANGABEN 

Speziell bei den Linien-Ideen wurden viele sehr lange Linien gezeichnet, was die Vermutung nahelegt, dass 

Nutzer ihre favorisierten (eigenen Pendel-) Strecken eingetragen haben, ohne genau hinzuschauen, wo die 

Vorzugstrasse liegt und ob sie dazu etwas anzumerken hätten.  

Im Zuge der Kategorisierung fiel auf, dass sich mehrere Anmerkungen auf möglichen Ost-West-Verbindun-

gen oder Teile einer potenziellen Ringroute bezogen, was zur Bildung einer neuen Kategorie geführt hat. 

Mit insgesamt sechs Anmerkungen und einer hohen Anzahl an Likes (165) und Kommentaren (9) scheint 

hier erhöhter Bedarf zu sein, der in den jetzigen Korridoren noch nicht abgebildet ist. 

Linien Beschreibung Anzahl der An-
merkungen 

Anzahl der Li-
kes/Dislikes 

Anzahl der Kom-
mentare 

Alternativroute Konkreter Vorschlag für eine andere Trasse 29 352/9 24 

Alternativroute 
Elbquerung 

Alternativroute mit einem Vorschlag für eine konkrete 
Elbquerung (auch Alte Elbe/Kanonenbahnbrücke) 

3 66/0 5 

Alternativroute 
Ost-West 

Alternativroute in Ost-West-Richtung oder als Teil ei-
nes Rings 

6 165/3 9 

Ergänzung Vorschlag zur Verlängerung einer untersuchten Trasse 
(auch Vorzugstrasse) 

2 2/0 1 

Verdeutlicht den 
Bedarf  

Wenn eine Anmerkung direkt an einer untersuchten 
Trasse oder Vorzugstrasse verläuft und auf Mängel hin-
weist oder der Voruntersuchung zustimmt 

6 24/0 1 

Verdeutlicht den 
Bedarf 
Alternativroute 

Wenn eine Anmerkung direkt an einer untersuchten 
Trasse oder Vorzugstrasse verläuft und auf Mängel und 
gleichzeitig hohe Nutzerzahlen hinweist oder in Teilen 
eine Alternativroute aufzeigt 

2 6/0 0 

 SUMME 65 615/12 40 

Tabelle 14: Übersicht Auswertung Linien-Ideen 

Die zuvor gefilterten und kategorisierten Anmerkungen aus der Bürgerbeteiligung wurden einzeln und indi-

viduell abgewogen. Alle Anmerkungen und dazugehörigen Kommentare gehen sowohl komplett als auch in 

gefilterter und kategorisierter Form als Tabelle und digitale Karte an die Auftraggeberin zur weiteren Ver-

wendung im Planungsprozess.  

5.5.3. TYPEN RADFAHRENDER 

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurde nach dem Typen Radfahrender gefragt, dem sich die Teilnehmerin 

oder der Teilnehmer zuordnet. Mögliche Antworten waren:  

¶ Berufspendelnde 

¶ Freizeitradfahrende 

¶ Freizeitradfahrende und Berufspendelnde 

¶ Keins von beidem  

Die Abfrage ergab, dass 59 der Anmerkungen von Berufspendelnde kamen, 45 von Freizeitradlern, 414 von 

Personen, die sich beiden Typen zugehörig fühlen und wiederum 16 Anmerkungen von Personen, die sich 

keinem Typ zugeordnet haben. 28 Mal wurde keine Angabe hierzu gemacht. 

Nach dem Filtern und Kategorisieren der Einträge ergibt sich folgendes Bild: 10,9 % der für eine weitere 

Planung relevanten Anmerkungen kamen von Berufspendlern, 7,3 % von Freizeitradlern und 69,1 % von 

Personen, die sich beiden Typen zugeordnet haben. 9,1 % der ausgewerteten Beiträge kamen von keinem 

besonderen Typ Radfahrender und bei 3,6 % wurde keine Angabe zum jeweiligen Typ gemacht.  
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Die Zahlen zeigen, dass sich die Teilnehmenden an dem Verfahren zum weit überwiegenden Teil aus der 

Gruppe der potenziellen zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer rekrutiert haben. 

 Alle Anmerkungen Nach Filtern 

Typen Radfahrender Absolut In % Absolut In % 

Berufspendler  59 10,5% 12 10,9% 

Freizeitradler  45 8% 8 7,3% 

Berufspendler und Freizeitradler  414 73,7% 76 69,1% 

Keins von beidem  16 2,8% 10 9,1% 

Keine Angabe 28 5% 4 3,6% 

SUMME 562 100% 110 100% 

Tabelle 15: Übersicht der Typen Radfahrender 

5.5.4. SCHRIFTLICHE BÜRGERBEITRÄGE 

Zusätzlich zu den im Online-Portal eingetragenen Anmerkungen von Bürgerinnen und Bürgern haben zwei 

Personen ihre Anmerkungen und Ideen schriftlich (per E-Mail) an das Stadtplanungsamt bzw. direkt an 

team red gerichtet. Diese wurden in der Abwägung berücksichtigt und finden sich im Anhang zu diesem 

Bericht. 

5.6. ZWISCHENFAZIT UND AUSBLICK 

Die Online-Bürgerbeteiligung mit INKA im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung zu Radschnellwegen in 

der Region Magdeburg war in mehrerlei Hinsicht erfolgreich. Die Bevölkerung hatte Gelegenheit, Anmerk-

ungen zum Thema zu machen und persönliche Wünsche oder Unmut zu äußern. Gleichzeitig wurden die 

Bürgerinnen und Bürger über das Thema informiert. Durch den interaktiven Charakter des Verfahrens hat 

die Stadtverwaltung einen Eindruck über den Kenntnisstand und den weiteren Kommunikationsbedarf zum 

Thema RSV gewonnen.  

Die Auftraggeberin erhält alle Daten zur weiteren Verwendung, so dass die Anmerkungen auch für die ge-

nerelle Radverkehrsplanung und die Fortschreibung des Radverkehrskonzepts genutzt werden können. 
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6. TRASSENVARIANTEN & VORZUGSTRASSE 

Im Rahmen der Untersuchung wurden unter anderem unter Einbezug der Rückmeldungen aus der Online-

Bürgerbeteiligung verschiedene Trassenvarianten entwickelt, befahren und auf Realisierungsmöglichkeiten 

als RSV überprüft. Dabei wurde ein Bewertungsraster der Trassenvarianten entwickelt, welches eine nach-

vollziehbare qualitative Bewertung der Varianten sowie die begründete Wahl einer Vorzugstrasse zulässt. 

Die folgenden Kriterien wurden für den Variantenvergleich herangezogen: 

Kriterien-
gruppe 

Vergleichskriterium 

A
tt
ra

kt
iv

itä
t 
&

 P
o

te
n
z
ia

l 

Länge der Variante 

Anzahl lichtsignalgeregelter Knotenpunkte im Bestand (Nennung, ohne Wertung) 

Anzahl Sonstige Knotenpunkte (Nennung, ohne Wertung) 

Direktheit 

Erschließungswirkung (Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Ausbildung, ÖPNV) 

Städtebauliche Integration und Denkmalschutz 

Soziale Sicherheit 

U
m

s
e

tz
u

n
g
s
a

u
fw

a
n

d 

Besondere Barrieren/Zwangspunkte (Nennung, ohne Wertung) 

Strecke: Umsetzbarkeit und Flächenreserven 

Strecke: Baulicher Aufwand 

Strecke: Grunderwerb 

Knotenpunkte: Umsetzbarkeit & Flächenreserven 

Konflikte mit anderen Verkehrsarten 

Topografie 

Eingriffe in Grünflächen und Schutzgebiete (Natur- und Landschaftsschutz) 

Tabelle 16: Übersicht Bewertungs- und Vergleichskriterien der Trassenvarianten. 

Die Vergleichskriterien (siehe Tabelle 16) wurden anhand der nachfolgenden Bewertungsskala gegeneinan-

der abgewogen:  

Bewertungsurteil Erläuterung 

++ Sehr gute Umsetzbarkeit und Eignung /  keine Konflikte oder Hindernisse 

+ Gute Umsetzbarkeit und Eignung /  wenige punktuelle Konflikte oder Hindernisse 

o Grundsätzlich umsetzbar und geeignet / abschnittsweise Konflikte oder Hindernisse 

- 
Umsetzbarkeit und Eignung mit Einschränkungen / Konflikte und Hindernisse erfordern hohen Auf-
wand 

-- 
Umsetzbarkeit stark eingeschränkt ς kaum geeignet / Konflikte und Hindernisse erfordern sehr hohen 
Aufwand  

Tabelle 17: Bewertungsskala der Vergleichskriterien der Trassenvarianten. 

Darüber hinaus wurden besondere fördernde oder hemmende Faktoren benannt und flossen in die Ge-

samtabwägung ein. Die vollständige Übersicht der bewerteten Kriterien kann Anhang A entnommen wer-

den. Der Fokus der Machbarkeitsstudie lag auf der Konkretisierung der Trassenvarianten innerhalb der 

Stadtgrenze der LH Magdeburg. Im Rahmen eines Workshops mit Akteuren aus der LH Magdeburg und den 
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benachbarten Gemeinden wurden mögliche Trassenverläufe außerhalb der Stadt Magdeburgs vorgestellt, 

diskutiert und konkretisiert. Dabei wurden auch verschiedene Übergabepunkte erörtert. Für die weitere 

Entwurfsplanung ist somit sichergestellt, dass die vorgestellten Vorzugstrassen weitgehend mit den be-

nachbarten Gemeinden und Landkreisen erarbeitet und abgestimmt wurden, Änderungen sich aber in Ab-

hängigkeit von Planungen und Straßenbauvorhaben der Stadt Magdeburg bzw. in den Landkreisen noch 

ergeben können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang ein abgestimmtes Vorgehen sowie die Berücksichti-

gung der mit dieser Machbarkeitsstudie erarbeiteten Vorplanungen. Nachfolgend werden die Trassenvari-

anten detailliert erläutert und die Wahl der jeweiligen Vorzugstrasse begründet. 
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6.1. TRASSE MAGDEBURG ς  BARLEBEN ς  WOLMIRSTEDT ς ZIELITZ (KORRIDOR A) 

Abb. 44: Kartenübersicht Trassenvarianten Korridor A (eigene Darstellung) 


























































































































































































































































































































